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Verordnung
der Bundesregierung

Fünfte Verordnung zur Änderung der Verpackungsverordnung

A. Problem und Ziel

Die Sammlung und ökologisch optimale Verwertung von Verpackungsabfällen
ist das primäre Ziel der Verpackungsverordnung. Dabei stellen die beim pri-
vaten Endverbraucher anfallenden Verkaufsverpackungen mit ca. 45 Prozent
einen bedeutenden Anteil. Bereits 1998 war eines der wesentlichen Anliegen
der Novellierung der Verpackungsverordnung die Sicherung der haushaltsna-
hen Erfassung sowie die Verbesserung der Effizienz der Erfassung durch die
Förderung eines fairen Wettbewerbs. Dieses Ziel wurde bisher nur teilweise er-
reicht, wie die Erfahrungen zeigen. Auf der einen Seite hat ein zunehmender
Wettbewerb bei der Verpackungsentsorgung eine deutliche Kostensenkung bei
der Entsorgung von Verkaufsverpackungen bewirkt. Auf der anderen Seite ist
eine Zunahme so genannter Trittbrettfahrer zu beobachten, die sich an den Kos-
ten für die Entsorgung ihrer Verpackungen nicht beteiligen und diese somit den
haushaltsnahen Erfassungssystemen oder den öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsträgern aufbürden.

Ziel der Änderungsverordnung ist es, die haushaltsnahe Entsorgung von Ver-
kaufsverpackungen dauerhaft sicherzustellen und faire Wettbewerbsbedingun-
gen zwischen den Wirtschaftsbeteiligten zu schaffen. Die vorliegenden Maß-
gabeänderungen, die der Bundesrat in seiner Sitzung am 20. Dezember 2007
beschlossen hat, stehen diesem Ziel nicht entgegen.

B. Lösung

Änderung der Verpackungsverordnung:

● Klare Trennung der Entsorgung von Verpackungen bei privaten Endverbrau-
chern (Haushaltungen und vergleichbaren Anfallstellen) sowie bei gewerb-
lichen/industriellen Endverbrauchern,

● Erhöhung der Transparenz bei der Entsorgung von Verkaufsverpackungen
und

● Vorgabe verbesserter Rahmenbedingungen für den Wettbewerb zwischen
den Anbietern haushaltsnaher Rücknahmesysteme.

C. Alternativen

Keine
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D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

Bund, Ländern und Kommunen entstehen gegenüber der geltenden Verpa-
ckungsverordnung keine zusätzlichen Kosten.

2. Vollzugsaufwand

2.1 Bund

Keiner

2.2 Länder

Mit der Einführung der Vollständigkeitserklärung soll die Selbstkontrolle der
Wirtschaft gestärkt werden. Damit wird sich der Vollzugs- und Kontrollauf-
wand der zuständigen Landesbehörden erheblich verringern und die Selbst-
exekutierbarkeit der Verordnung verbessern. Eine exakte Quantifizierung ist
nicht möglich. Begrenzter zusätzlicher Verwaltungsaufwand entsteht den Län-
dern durch die Einführung einer Anzeigepflicht für branchenbezogene Selbst-
entsorgersysteme im Bereich der den privaten Haushaltungen gleichgestellten
Anfallstellen. Die Anzeigepflicht für solche Systeme ist notwendig, um Miss-
brauchsmöglichkeiten auszuschließen und effektive Systeme zu gewährleisten.
Eine exakte Quantifizierung des Aufwandes ist nicht möglich.

2.3 Kommunen

Keiner

E. Sonstige Kosten

Die betroffenen Unternehmen der Wirtschaft werden nicht oder nur mit gering-
fügigen, nicht quantifizierbaren Kosten belastet. Kostensteigerungen sind
allenfalls bei Unternehmen denkbar, die bislang als sog. Selbstentsorger davon
profitieren, dass bei Verkaufsverpackungen, die bei privaten Haushalten anfal-
len, die Selbstentsorgung, die die Rücknahme am Ort der Übergabe voraus-
setzt, vom Verbraucher nicht angenommen wird, oder bei solchen Unterneh-
men, die sich rechtsmissbräuchlich ihrer Produktverantwortung als sog.
Trittbrettfahrer entziehen. Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere das
Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.

F. Bürokratiekosten

Im Allgemeinen Teil der Begründung zu der von der Bundesregierung am
19. September 2006 vorgelegten Änderungsverordnung werden die zu erwar-
tenden Auswirkungen auf Bürokratiekosten aus Informationspflichten ausführ-
lich dargelegt. Insgesamt führte der Regierungsentwurf zu einer geschätzten
Entlastung der betroffenen Unternehmen von Bürokratiekosten aus Informa-
tionspflichten in Höhe von jährlich mindestens 182,5 Mio. Euro. Durch die
Maßgabeänderungen des Bundesrates entfallen zwei weitere Berichtspflichten.
Zudem werden die Bürokratiekosten einer durch die Änderungsverordnung neu
eingeführten Berichtspflicht (Vollständigkeitserklärung) erheblich reduziert.
Insgesamt werden die Bürokratiekosten aus Informationspflichten mindestens
um weitere rund 22 Mio. Euro pro Jahr reduziert. Dem steht eine zusätzlich ein-
geführte Berichtspflicht gegenüber, die nach Schätzung der Bundesregierung in
der Summe geringfügige Kosten in Höhe von höchstens 25 000 Euro verursa-
chen wird. Für Bürgerinnen und Bürger sowie die Verwaltung werden keine
neuen Informationspflichten eingeführt und keine bestehenden Informations-
pflichten vereinfacht oder abgeschafft.
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Anlage 1

Fünfte Verordnung zur Änderung der Verpackungsverordnung

Vom …

Auf Grund des § 6 Abs. 1 Satz 4, des § 23 Nr. 1, 2 und 6,
des § 24 Abs. 1 Nr. 2, 3 und 4 und Abs. 2 Nr. 1 und des
§ 57, jeweils in Verbindung mit § 59 des Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetzes vom 27. September 1994
(BGBl. I S. 2705) und auf Grund des § 7 Abs. 1 Nr. 3,
Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und Abs. 5 sowie des § 12 Abs. 1 des
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes, von denen § 7
Abs. 3 und 5 durch Artikel 1 Nr. 2 Buchstabe b und § 12
Abs. 1 durch Artikel 1 Nr. 4 des Gesetzes vom 15. Juli 2006
(BGBl. I S. 1619) geändert worden sind, verordnet die Bun-
desregierung nach Anhörung der beteiligten Kreise und
unter Wahrung der Rechte des Bundestages:

Artikel 1

Die Verpackungsverordnung vom 21. August 1998
(BGBl. I S. 2379), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Ge-
setzes vom 19. Juli 2007 (BGBl. I S. 1462), wird wie folgt
geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

„Um diese Ziele zu erreichen, soll die Verordnung
das Marktverhalten der durch die Verordnung Ver-
pflichteten so regeln, dass die abfallwirtschaftlichen
Ziele erreicht und gleichzeitig die Marktteilnehmer
vor unlauterem Wettbewerb geschützt werden.“

b) In Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe „der §§ 8 und 9“
durch die Angabe „des § 9“ ersetzt.

2. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Getränkeverpackungen im Sinne dieser Ver-
ordnung sind geschlossene oder überwiegend ge-
schlossene Verpackungen für flüssige Lebensmittel
im Sinne des § 2 Abs. 2 des Lebensmittel- und Fut-
termittelgesetzbuches, die zum Verzehr als Getränk
bestimmt sind, ausgenommen Joghurt und Kefir.“

b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Ökologisch vorteilhafte Einweggetränkever-
packungen im Sinne dieser Verordnung sind:

1. Getränkekartonverpackungen (Blockpackung, Gie-
belpackung, Zylinderpackung),

2. Getränke-Polyethylen-Schlauchbeutel-Verpackun-
gen,

3. Folien-Standbodenbeutel.“

c) Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

„(6) Restentleerte Verpackungen im Sinne dieser
Verordnung sind Verpackungen, deren Inhalt bestim-
mungsgemäß ausgeschöpft worden ist.“

d) Absatz 11 wird wie folgt gefasst:

„(11) Endverbraucher im Sinne dieser Verordnung
ist derjenige, der die Waren in der an ihn gelieferten
Form nicht mehr weiter veräußert. Private Endver-
braucher im Sinne dieser Verordnung sind Haushal-
tungen und vergleichbare Anfallstellen von Verpa-
ckungen, insbesondere Gaststätten, Hotels, Kantinen,
Verwaltungen, Kasernen, Krankenhäuser, Bildungs-
einrichtungen, karitative Einrichtungen, Freiberufler
und typische Anfallstellen des Kulturbereichs wie
Kinos, Opern und Museen, sowie des Freizeitbe-
reichs wie Ferienanlagen, Freizeitparks, Sportstadien
und Raststätten. Vergleichbare Anfallstellen im Sinne
von Satz 2 sind außerdem landwirtschaftliche Be-
triebe und Handwerksbetriebe, die über haushaltsüb-
liche Sammelgefäße für Papier, Pappe, Kartonagen
und Leichtverpackungen mit nicht mehr als maximal
je Stoffgruppe einem 1 100-Liter-Umleerbehälter im
haushaltsüblichen Abfuhrrhythmus entsorgt werden
können.“

e) Absatz 12 wird aufgehoben.

3. § 6 wird wie folgt gefasst:

„§ 6
Pflicht zur Gewährleistung

der flächendeckenden Rücknahme
von Verkaufsverpackungen,

die beim privaten Endverbraucher anfallen

(1) Hersteller und Vertreiber, die mit Ware befüllte
Verkaufsverpackungen, die typischerweise beim priva-
ten Endverbraucher anfallen, erstmals in den Verkehr
bringen, haben sich zur Gewährleistung der flächende-
ckenden Rücknahme dieser Verkaufsverpackungen an
einem oder mehreren Systemen nach Absatz 3 zu betei-
ligen. Abweichend von Satz 1 können Vertreiber, die mit
Ware befüllte Serviceverkaufsverpackungen im Sinne
von § 3 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2, die typischerweise beim pri-
vaten Endverbraucher anfallen, erstmals in den Verkehr
bringen, von den Herstellern oder Vertreibern oder Vor-
vertreibern dieser Serviceverpackungen verlangen, dass
sich letztere hinsichtlich der von ihnen gelieferten Ser-
viceverpackungen an einem oder mehreren Systemen
nach Absatz 3 beteiligen. Verkaufsverpackungen nach
Satz 1 dürfen an private Endverbraucher nur abgegeben
werden, wenn sich die Hersteller und Vertreiber mit die-
sen Verpackungen an einem System nach Absatz 3 betei-
ligen. Zum Schutz gleicher Wettbewerbsbedingungen
für die nach Satz 1 Verpflichteten und zum Ersatz ihrer
Kosten können die Systeme nach Absatz 3 auch denje-
nigen Herstellern und Vertreibern, die sich an keinem
System beteiligen, die Kosten für die Sammlung, Sortie-
rung, Verwertung oder Beseitigung der von diesen Per-
sonen in Verkehr gebrachten und vom System entsorgten
Verpackungen in Rechnung stellen. Soweit ein Vertrei-
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ber nachweislich die von ihm in Verkehr gebrachten und
an private Endverbraucher abgegebenen Verkaufsverpa-
ckungen am Ort der Abgabe zurückgenommen und auf
eigene Kosten einer Verwertung entsprechend den An-
forderungen nach Anhang I Nr. 1 zugeführt hat, können
die für die Beteiligung an einem System nach Absatz 3
geleisteten Entgelte zurückverlangt werden. Satz 5 gilt
entsprechend für Verkaufsverpackungen, die von einem
anderen Vertreiber in Verkehr gebracht wurden, wenn es
sich um Verpackungen derselben Art, Form und Größe
und solcher Waren handelt, die der Vertreiber in seinem
Sortiment führt. Der Nachweis nach Satz 5 hat entspre-
chend den Anforderungen nach Anhang I Nr. 4 Satz 1
bis 4 und 8 zu erfolgen.

(2) Die Pflicht nach Absatz 1 entfällt, soweit Herstel-
ler und Vertreiber bei Anfallstellen, die nach § 3 Abs. 11
Satz 2 und 3 den privaten Haushaltungen gleichgestellt
sind, selbst die von ihnen bei diesen Anfallstellen in den
Verkehr gebrachten Verpackungen entsprechend Ab-
satz 8 Satz 1 zurücknehmen und einer Verwertung zu-
führen und der Hersteller oder Vertreiber oder der von
ihnen hierfür beauftragte Dritte durch Bescheinigung ei-
nes unabhängigen Sachverständigen nachweist, dass sie

1. im jeweiligen Land geeignete, branchenbezogene Er-
fassungsstrukturen eingerichtet haben, die die regel-
mäßige kostenlose Rückgabe entsprechend Absatz 8
Satz 1 bei allen von den Herstellern und Vertreibern
mit Verpackungen belieferten Anfallstellen nach § 3
Abs. 11 Satz 2 und 3 unter Berücksichtigung be-
stehender entsprechender branchenbezogener Erfas-
sungsstrukturen für Verkaufsverpackungen nach § 7
Abs. 1 gewährleisten,

2. die Verwertung der Verkaufsverpackungen entspre-
chend den Anforderungen des Anhangs I Nr. 1 und 4
gewährleisten, ohne dabei Verkaufsverpackungen an-
derer als der innerhalb der jeweiligen Branche von
den jeweils teilnehmenden Herstellern und Vertrei-
bern vertriebenen Verpackungen oder Transport- und
Umverpackungen in den Mengenstromnachweis ein-
zubeziehen.

Die Bescheinigung ist mindestens einen Monat vor
Beginn der Rücknahme der zuständigen obersten Lan-
desbehörde oder der von ihr bestimmten Behörde vorzu-
legen. Der Beginn der Rücknahme ist schriftlich anzu-
zeigen. Abweichend von den Sätzen 2 und 3 haben
Hersteller, Vertreiber oder die von ihnen beauftragten
Dritten, die am … [einsetzen: Datum des Tages des In-
krafttretens der Änderungsverordnung] eine Selbstent-
sorgung unter Einhaltung der in Satz 1 genannten Anfor-
derungen durchführen, die Bescheinigung innerhalb von
30 Kalendertagen nach dem … [einsetzen: Datum des
Tages des Inkrafttretens der Änderungsverordnung] der
zuständigen Behörde zuzuleiten. Absatz 5 Satz 3 und
Anhang I Nr. 1, 2 Abs. 4 und Nr. 4 gelten entsprechend.

(3) Ein System hat flächendeckend im Einzugsgebiet
des verpflichteten Vertreibers unentgeltlich die regelmä-
ßige Abholung gebrauchter, restentleerter Verkaufsver-
packungen beim privaten Endverbraucher oder in dessen
Nähe in ausreichender Weise zu gewährleisten und die in
Anhang I genannten Anforderungen zu erfüllen. Ein

System (Systembetreiber, Antragsteller) nach Satz 1 hat
die in seinem Sammelsystem erfassten Verpackungen ei-
ner Verwertung entsprechend den Anforderungen nach
Anhang I Nr. 1 zuzuführen und die Anforderungen nach
Anhang I Nr. 2 und 3 zu erfüllen. Mehrere Systeme kön-
nen bei der Einrichtung und dem Betrieb ihrer Systeme
zusammenwirken.

(4) Ein System nach Absatz 3 ist abzustimmen auf
vorhandene Sammelsysteme der öffentlich-rechtlichen
Entsorgungsträger, in deren Bereich es eingerichtet wird.
Die Abstimmung ist Voraussetzung für die Feststellung
nach Absatz 5 Satz 1. Die Abstimmung hat schriftlich zu
erfolgen. Die Belange der öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsträger sind dabei besonders zu berücksichtigen.
Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger können die
Übernahme oder Mitbenutzung der Einrichtungen, die
für die Sammlung von Materialien der im Anhang I ge-
nannten Art erforderlich sind, gegen ein angemessenes
Entgelt verlangen. Systembetreiber können von den
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern verlangen,
ihnen die Mitbenutzung dieser Einrichtungen gegen ein
angemessenes Entgelt zu gestatten. Die öffentlich-recht-
lichen Entsorgungsträger können im Rahmen der Ab-
stimmung verlangen, dass stoffgleiche Nichtverpa-
ckungsabfälle gegen ein angemessenes Entgelt erfasst
werden. Systembetreiber sind verpflichtet, sich anteilig
an den Kosten der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträ-
ger zu beteiligen, die durch Abfallberatung für ihr jewei-
liges System und durch die Errichtung, Bereitstellung,
Unterhaltung sowie Sauberhaltung von Flächen ent-
stehen, auf denen Sammelgroßbehältnisse aufgestellt
werden. Die Abstimmung darf der Vergabe von Ent-
sorgungsdienstleistungen im Wettbewerb nicht entge-
genstehen. Ein System kann sich der Abstimmung unter-
werfen, die im Gebiet eines öffentlich-rechtlichen
Entsorgungsträgers bereits gilt, ohne dass der Entsor-
gungsträger eine neue Abstimmung verlangen kann. Bei
jeder wesentlichen Änderung der Rahmenbedingungen
für den Betrieb des Systems im Gebiet des öffent-
lich-rechtlichen Entsorgungsträgers kann dieser eine an-
gemessene Anpassung der Abstimmung nach Satz 1 ver-
langen.

(5) Die für die Abfallwirtschaft zuständige oberste
Landesbehörde oder die von ihr bestimmte Behörde
stellt auf Antrag des Systembetreibers fest, dass ein Sys-
tem nach Absatz 3 flächendeckend eingerichtet ist. Die
Feststellung nach Satz 1 kann nachträglich mit Nebenbe-
stimmungen versehen werden, die erforderlich sind, um
die beim Erlass der Feststellung vorliegenden Vorausset-
zungen auch während des Betriebs des Systems dauer-
haft sicherzustellen. Die für die Abfallwirtschaft zustän-
dige oberste Landesbehörde oder die von ihr bestimmte
Behörde kann bei der Feststellung nach Satz 1 oder
nachträglich verlangen, dass der Systembetreiber eine
angemessene, insolvenzsichere Sicherheit für den Fall
leistet, dass er oder die von ihm Beauftragten die Pflich-
ten nach dieser Verordnung ganz oder teilweise nicht er-
füllen und die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger
oder die zuständigen Behörden Kostenerstattung wegen
Ersatzvornahme verlangen können. Die Feststellung ist
öffentlich bekannt zu geben und vom Zeitpunkt der
öffentlichen Bekanntgabe an wirksam.



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 7 – Drucksache 16/7954

(6) Die zuständige Behörde kann ihre Feststellung
nach Absatz 5 Satz 1 ganz oder teilweise widerrufen,
wenn sie feststellt, dass die in Absatz 3 genannten An-
forderungen nicht eingehalten werden. Sie gibt den
Widerruf öffentlich bekannt. Der Widerruf ist auf Ver-
packungen bestimmter Materialien zu beschränken,
wenn nur diese die Verwertungsquoten nach Anhang I
nicht erreichen. Die zuständige Behörde kann ihre Fest-
stellung nach Absatz 5 Satz 1 ferner widerrufen, wenn
sie feststellt, dass der Betrieb des Systems eingestellt ist.

(7) Die Systeme haben sich an einer Gemeinsamen
Stelle zu beteiligen. Die Gemeinsame Stelle hat insbe-
sondere die folgenden Aufgaben:

1. Ermittlung der anteilig zuzuordnenden Verpackungs-
mengen mehrerer Systeme im Gebiet eines öffent-
lich-rechtlichen Entsorgungsträgers,

2. Aufteilung der abgestimmten Nebenentgelte,

3. wettbewerbsneutrale Koordination der Ausschrei-
bungen.

Die Feststellung nach Absatz 5 wird unwirksam, wenn
ein System sich nicht innerhalb von drei Monaten nach
der Feststellung an der Gemeinsamen Stelle beteiligt. Die
Gemeinsame Stelle muss gewährleisten, dass sie für alle
Systeme zu gleichen Bedingungen zugänglich ist und die
Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten so-
wie von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen eingehal-
ten werden. Bei Entscheidungen, die die öffentlich-recht-
lichen Entsorgungsträger betreffen, hört die Gemeinsame
Stelle die Kommunalen Spitzenverbände an.

(8) Falls kein System nach Absatz 3 eingerichtet ist,
sind alle Letztvertreiber verpflichtet, vom privaten End-
verbraucher gebrauchte, restentleerte Verkaufsverpa-
ckungen am Ort der tatsächlichen Übergabe oder in des-
sen unmittelbarer Nähe unentgeltlich zurückzunehmen
und einer Verwertung entsprechend den Anforderungen
nach Anhang I Nr. 1 zuzuführen sowie die Anforderun-
gen nach Anhang I Nr. 4 zu erfüllen. Die Anforderungen
an die Verwertung können auch durch eine erneute Ver-
wendung oder Weitergabe an Vorvertreiber oder Herstel-
ler erfüllt werden. Der Letztvertreiber muss den privaten
Endverbraucher durch deutlich erkennbare und lesbare
Schrifttafeln auf die Rückgabemöglichkeit nach Satz 1
hinweisen. Die Verpflichtung nach Satz 1 beschränkt
sich auf Verpackungen der Art, Form und Größe sowie
solcher Waren, die der Vertreiber in seinem Sortiment
führt. Für Vertreiber mit einer Verkaufsfläche von weni-
ger als 200 Quadratmetern beschränkt sich die Rücknah-
meverpflichtung auf die Verpackungen der Marken, die
der Vertreiber in Verkehr bringt. Hersteller und Vorver-
treiber von Verpackungen nach Absatz 1 Satz 1 sind im
Fall des Satzes 2 verpflichtet, die nach Satz 1 zurück-
genommenen Verpackungen am Ort der tatsächlichen
Übergabe unentgeltlich zurückzunehmen und einer Ver-
wertung entsprechend den Anforderungen nach An-
hang I Nr. 1 zuzuführen sowie die Anforderungen nach
Anhang I Nr. 4 zu erfüllen. Es können abweichende Ver-
einbarungen über den Ort der Rückgabe und die Kosten-
regelung getroffen werden. Die Anforderungen an die
Verwertung können auch durch eine erneute Verwen-
dung erfüllt werden. Die Sätze 4 und 5 gelten entspre-
chend.

(9) Die Absätze 1 bis 8 gelten nicht für Verkaufsver-
packungen schadstoffhaltiger Füllgüter im Sinne von § 8
und pfandpflichtige Einweggetränkeverpackungen im
Sinne von § 9. Anhang I Nr. 3 Abs. 1 bleibt unberührt.

(10) Diese Vorschrift gilt nicht für Mehrwegverpa-
ckungen.“

4. § 7 wird wie folgt gefasst:

„§ 7
Rücknahmepflichten für Verkaufsverpackungen,

die nicht beim privaten
Endverbraucher anfallen

(1) Letztvertreiber von Verkaufsverpackungen, die
nicht beim privaten Endverbraucher anfallen, sind ver-
pflichtet, vom Endverbraucher gebrauchte, restentleerte
Verkaufsverpackungen am Ort der tatsächlichen Über-
gabe oder in dessen unmittelbarer Nähe unentgeltlich zu-
rückzunehmen und einer Verwertung zuzuführen. § 4
Abs. 2 gilt entsprechend. Die Verpflichtung nach Satz 1
beschränkt sich auf Verpackungen der Art, Form und
Größe sowie solcher Waren, die der Vertreiber in seinem
Sortiment führt. Es können abweichende Vereinbarun-
gen über den Ort der Rückgabe und die Kostenregelung
getroffen werden.

(2) Hersteller und Vorvertreiber von Verpackungen
nach Absatz 1 Satz 1 sind verpflichtet, die nach Absatz 1
zurückgenommenen Verpackungen am Ort der tatsächli-
chen Übergabe unentgeltlich zurückzunehmen und einer
Verwertung zuzuführen. Absatz 1 Satz 2 bis 4 gilt ent-
sprechend.

(3) Hersteller und Vertreiber nach den Absätzen 1
und 2 können bei der Erfüllung ihrer Pflichten nach
dieser Verordnung zusammenwirken.“

5. § 8 wird wie folgt gefasst:

„§ 8
Rücknahmepflichten für Verkaufsverpackungen

schadstoffhaltiger Füllgüter

(1) Hersteller und Vertreiber von Verkaufsverpackun-
gen schadstoffhaltiger Füllgüter sind verpflichtet, durch
geeignete Maßnahmen dafür zu sorgen, dass gebrauchte,
restentleerte Verpackungen vom Endverbraucher in zu-
mutbarer Entfernung unentgeltlich zurückgegeben wer-
den können. Sie müssen den Endverbraucher durch
deutlich erkennbare und lesbare Schrifttafeln in der Ver-
kaufsstelle und im Versandhandel durch andere geeig-
nete Maßnahmen auf die Rückgabemöglichkeit hinwei-
sen. Soweit Verkaufsverpackungen nicht bei privaten
Endverbrauchern anfallen, können abweichende Verein-
barungen über den Ort der Rückgabe und die Kostenre-
gelung getroffen werden.

(2) Die zurückgenommenen Verpackungen sind einer
erneuten Verwendung oder einer Verwertung, Ver-
packungen gemäß § 3 Abs. 7 Nr. 3 einer stofflichen Ver-
wertung, zuzuführen, soweit dies technisch möglich und
wirtschaftlich zumutbar ist.

(3) Hersteller und Vertreiber von Verkaufsverpackun-
gen schadstoffhaltiger Füllgüter sind verpflichtet, die
Anforderungen nach Anhang I Nr. 4 Satz 1 bis 5 entspre-
chend zu erfüllen. Die Dokumentation ist der für den



Drucksache 16/7954 – 8 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode

Vollzug des Abfallrechts zuständigen Behörde, auf deren
Gebiet der Hersteller oder Vertreiber ansässig ist, auf
Verlangen vorzulegen. Anhang I Nr. 4 Satz 13 und 14
gilt entsprechend.“

6. § 9 wird wie folgt gefasst:

„§ 9
Pfanderhebungs- und Rücknahmepflicht

für Einweggetränkeverpackungen

(1) Vertreiber, die Getränke in Einweggetränkeverpa-
ckungen mit einem Füllvolumen von 0,1 Liter bis 3 Liter
in Verkehr bringen, sind verpflichtet, von ihrem Abneh-
mer ein Pfand in Höhe von mindestens 0,25 Euro ein-
schließlich Umsatzsteuer je Verpackung zu erheben.
Satz 1 gilt nicht für Verpackungen, die nicht im Gel-
tungsbereich der Verordnung an Endverbraucher abge-
geben werden. Das Pfand ist von jedem weiteren Vertrei-
ber auf allen Handelsstufen bis zur Abgabe an den
Endverbraucher zu erheben. Vertreiber haben Getränke
in Einweggetränkeverpackungen, die nach Satz 1 der
Pfandpflicht unterliegen, vor dem Inverkehrbringen
deutlich lesbar und an gut sichtbarer Stelle als pfand-
pflichtig zu kennzeichnen und sich an einem bundesweit
tätigen Pfandsystem zu beteiligen, das Systemteilneh-
mern die Abwicklung von Pfanderstattungsansprüchen
untereinander ermöglicht. Das Pfand ist bei Rücknahme
der Verpackungen zu erstatten. Ohne eine Rücknahme
der Verpackungen darf das Pfand nicht erstattet werden.
Hinsichtlich der Rücknahme gilt § 6 Abs. 8 entspre-
chend. Bei Verpackungen, die nach Satz 1 der Pfand-
pflicht unterliegen, gilt an Stelle des § 6 Abs. 8 Satz 4,
dass sich die Rücknahmepflicht nach § 6 Abs. 8 Satz 1
auf Verpackungen der jeweiligen Materialarten Glas,
Metalle, Papier/Pappe/Karton oder Kunststoff ein-
schließlich sämtlicher Verbundverpackungen mit diesen
Hauptmaterialien beschränkt, die der Vertreiber in Ver-
kehr bringt. Beim Verkauf aus Automaten hat der
Vertreiber die Rücknahme und Pfanderstattung durch
geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Ent-
fernung zu den Verkaufsautomaten zu gewährleisten.
Die zurückgenommenen Einweggetränkeverpackungen
im Sinne von Satz 1 sind vorrangig einer stofflichen Ver-
wertung zuzuführen.

(2) Absatz 1 findet nur Anwendung auf nicht ökolo-
gisch vorteilhafte Einweggetränkeverpackungen im
Sinne von § 3 Abs. 4, die folgende Getränke enthalten:

1. Bier (einschließlich alkoholfreies Bier) und Bier-
mischgetränke,

2. Mineral-, Quell-, Tafel- und Heilwässer und alle übri-
gen trinkbaren Wässer,

3. Erfrischungsgetränke mit oder ohne Kohlensäure
(insbesondere Limonaden einschließlich Cola-Ge-
tränke, Brausen, Bittergetränke und Eistee). Keine
Erfrischungsgetränke im Sinne von Satz 1 sind
Fruchtsäfte, Fruchtnektare, Gemüsesäfte, Gemüse-
nektare, Getränke mit einem Mindestanteil von
50 Prozent an Milch oder an Erzeugnissen, die aus
Milch gewonnen werden, diätetische Getränke im
Sinne des § 1 Abs. 1 der Diätverordnung, ausgenom-
men solche für intensive Muskelanstrengungen vor

allem für Sportler, im Sinne von Anlage 8 Nr. 7 der
Diätverordnung, und Mischungen dieser Getränke,

4. alkoholhaltige Mischgetränke, die

a) hergestellt wurden unter Verwendung von

aa) Erzeugnissen, die nach § 130 Abs. 1 des Ge-
setzes über das Branntweinmonopol der
Branntweinsteuer unterliegen oder

bb) Fermentationsalkohol aus Bier, Wein oder
weinähnlichen Erzeugnissen, auch in weiter-
verarbeiteter Form, der einer technischen Be-
handlung unterzogen wurde, die nicht mehr
der guten Herstellungspraxis entspricht, und
einen Alkoholgehalt von weniger als 15 Vo-
lumenprozent aufweisen, oder

b) weniger als 50 Prozent Wein oder weinähnliche
Erzeugnisse, auch in weiterverarbeiteter Form,
enthalten.

(3) Hersteller und Vertreiber von ökologisch vorteil-
haften Einweggetränkeverpackungen sowie von Ein-
weggetränkeverpackungen, die nach Absatz 2 keiner
Pfandpflicht unterliegen, sind verpflichtet, sich an einem
System nach § 6 Abs. 3 zu beteiligen, soweit es sich um
Verpackungen handelt, die beim privaten Endverbrau-
cher anfallen.“

7. § 10 wird wie folgt gefasst:

„§ 10
Vollständigkeitserklärung für Verkaufsverpackungen,

die in den Verkehr gebracht werden

(1) Wer Verkaufsverpackungen nach § 6 in Verkehr
bringt, ist verpflichtet, jährlich bis zum 1. Mai eines
Kalenderjahres für sämtliche von ihm mit Ware befüllten
Verkaufsverpackungen, die er im vorangegangenen Ka-
lenderjahr erstmals in den Verkehr gebracht hat, eine
Vollständigkeitserklärung, die von einem Wirtschafts-
prüfer, einem Steuerberater, einem vereidigten Buch-
prüfer oder einem unabhängigen Sachverständigen nach
Anhang I Nr. 2 Abs. 4 geprüft wurde, abzugeben und
nach Absatz 5 zu hinterlegen.

(2) Die Vollständigkeitserklärung hat Angaben zu ent-
halten

1. zu Materialart und Masse der im vorangegangenen
Kalenderjahr in Verkehr gebrachten Verkaufsver-
packungen nach den §§ 6 und 7, jeweils gesondert zu
den in Anhang I Nr. 1 Abs. 2 genannten Material-
arten,

2. zur Beteiligung an Systemen nach § 6 Abs. 3 für die
Verkaufsverpackungen, die dazu bestimmt waren, bei
privaten Endverbrauchern anzufallen,

3. zu Materialart und Masse der im vorangegangenen
Kalenderjahr nach § 6 Abs. 2 in Verkehr gebrachten
Verkaufsverpackungen einschließlich des Namens
desjenigen, der den Nachweis nach Anhang I Nr. 4
hinterlegt,

4. zur Erfüllung der Verwertungsanforderungen nach § 7.

(3) Vertreiber, die mit Ware befüllte Serviceverkaufs-
verpackungen im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2, die
typischerweise beim privaten Endverbraucher anfallen,
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erstmals in den Verkehr bringen, können von den Her-
stellern oder Vertreibern oder Vorvertreibern dieser Ser-
viceverpackungen verlangen, dass letztere die Verpflich-
tung nach Absatz 1 Satz 1 übernehmen, soweit sie sich
hinsichtlich der von ihnen gelieferten Serviceverpackun-
gen an einem oder mehreren Systemen nach § 6 Abs. 3
beteiligen.

(4) Hersteller und Vertreiber, die Verkaufsverpackun-
gen nach § 6 der Materialarten Glas von mehr als 80 000
Kilogramm oder Papier, Pappe, Karton von mehr als
50 000 Kilogramm oder der übrigen in Anhang I Nr. 1
Abs. 2 genannten Materialarten von mehr als 30 000 Ki-
logramm im Kalenderjahr in Verkehr bringen, haben
jährlich eine Vollständigkeitserklärung nach Absatz 1
abzugeben. Unterhalb der Mengenschwellen nach Satz 1
sind Vollständigkeitserklärungen nur auf Verlangen der
Behörden abzugeben, die für die Überwachung der Ab-
fallwirtschaft zuständig sind.

(5) Hersteller und Vertreiber haben die Vollständig-
keitserklärungen bei der örtlich zuständigen Industrie-
und Handelskammer in elektronischer Form für drei Jahre
gemäß den Anforderungen von Anhang VI zu hinterlegen.
Die Prüfbescheinigung nach Absatz 1 Satz 1 der Wirt-
schaftsprüfer, Steuerberater, vereidigten Buchprüfer oder
unabhängigen Sachverständigen nach Anhang I Nr. 2
Abs. 4 ist mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß
§ 2 des Signaturgesetzes zu versehen. Die Industrie- und
Handelskammern betreiben die Hinterlegungsstellen in
Selbstverwaltung. Sie informieren die Öffentlichkeit lau-
fend im Internet darüber, wer eine Vollständigkeitserklä-
rung abgegeben hat. Sie haben jeder Behörde, die für die
Überwachung der abfallwirtschaftlichen Vorschriften zu-
ständig ist, Einsicht in die hinterlegten Vollständigkeits-
erklärungen zu gewähren. Sie bedienen sich zur Erfüllung
ihrer Pflichten nach diesem Absatz der Stelle, die nach
§ 32 Abs. 2 des Umweltauditgesetzes vom 4. September
2002 (BGBl. I S. 3490), zuletzt geändert durch Artikel 8
Abs. 1 des Gesetzes vom 4. Dezember 2004 (BGBl. I
S. 3166) benannt ist.

(6) Die Systeme (Systembetreiber, Antragsteller) nach
§ 6 Abs. 3 sind verpflichtet, die Informationen nach Ab-
satz 2 Nr. 2 über eine Beteiligung an ihrem System für
das vorangegangene Kalenderjahr bei der in Absatz 5
Satz 6 genannten Stelle jährlich bis zum 1. Mai eines
Kalenderjahres zu hinterlegen. Absatz 5 Satz 5 gilt ent-
sprechend.

(7) Die Systeme nach § 6 Abs. 3 erstatten der Stelle
nach Absatz 5 Satz 6 die erforderlichen Kosten und Aus-
lagen für die Hinterlegungen nach den Absätzen 5 und 6
sowie die Einrichtung und den Betrieb der Hinterle-
gungsstelle. Die Stelle nach Absatz 5 Satz 6 ermittelt die
Kostenanteile für die einzelnen Systeme nach § 6 Abs. 3
entsprechend dem Verhältnis der Anzahl der von ihnen
nach Absatz 6 jeweils übermittelten Systembeteiligun-
gen. Die Systeme nach § 6 Abs. 3 haften insoweit ge-
samtschuldnerisch.“

8. § 11 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Hersteller und Vertreiber können sich zur Erfüllung ih-
rer Pflichten aus dieser Verordnung Dritter bedienen.“

b) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 angefügt:

„§ 16 Abs. 1 Satz 2 und 3 des Kreislaufwirtschafts-
und Abfallgesetzes gilt entsprechend.“

9. § 13 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird die Angabe „ppm“ durch die An-
gabe „Milligramm je Kilogramm“ ersetzt.

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Abweichend von Absatz 1 gilt für Ver-
packungen aus sonstigem Glas, die die Bedingun-
gen des Anhangs III erfüllen, ein Grenzwert von
250 Milligramm je Kilogramm.“

10. § 15 wird wie folgt gefasst:

„§ 15
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 61 Abs. 1 Nr. 5 des
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes handelt, wer
vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 1 eine
Verpackung nicht oder nicht rechtzeitig zurück-
nimmt oder einer erneuten Verwendung oder einer
stofflichen Verwertung nicht zuführt,

2. entgegen § 5 Abs. 1 Satz 1 eine Umverpackung
nicht oder nicht rechtzeitig entfernt und dem End-
verbraucher Gelegenheit zum Entfernen oder zur
Rückgabe der Umverpackung nicht gibt,

3. entgegen § 5 Abs. 2, § 6 Abs. 8 Satz 3 oder § 8
Abs. 1 Satz 2 einen Hinweis nicht, nicht richtig
oder nicht vollständig gibt,

4. entgegen § 5 Abs. 3 Satz 1 Sammelgefäße nicht
oder nicht in der vorgeschriebenen Weise bereit-
stellt,

5. entgegen § 5 Abs. 3 Satz 3 eine Umverpackung ei-
ner erneuten Verwendung oder einer stofflichen
Verwertung nicht zuführt,

6. entgegen § 6 Abs. 1 Satz 1 sich an einem dort ge-
nannten System nicht beteiligt,

7. entgegen § 6 Abs. 1 Satz 3 eine Verkaufsverpa-
ckung an Endverbraucher abgibt,

8. entgegen § 6 Abs. 2 Satz 5 in Verbindung mit An-
hang I Nr. 4 Satz 2 oder 3 eine Dokumentation
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig erstellt,

9. entgegen § 6 Abs. 2 Satz 5 in Verbindung mit An-
hang I Nr. 4 Satz 9 eine Bescheinigung nicht, nicht
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig hin-
terlegt,

10. entgegen § 6 Abs. 2 Satz 5 in Verbindung mit An-
hang I Nr. 4 Satz 11 eine Dokumentation nicht oder
nicht rechtzeitig vorlegt,

11. entgegen § 6 Abs. 3 Satz 2 eine Verpackung einer
Verwertung nicht zuführt,

12. entgegen § 6 Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit An-
hang I Nr. 2 Abs. 1 Satz 1 nicht sicherstellt, dass
Verpackungen erfasst werden,

13. entgegen § 6 Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit An-
hang I Nr. 2 Abs. 3 Satz 3 einen Nachweis nicht,
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nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzei-
tig erbringt,

14. entgegen § 6 Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit An-
hang I Nr. 2 Abs. 3 Satz 5 eine Bescheinigung
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig hinterlegt,

15. entgegen § 6 Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit An-
hang I Nr. 2 Abs. 3 Satz 7 einen Nachweis nicht
oder nicht rechtzeitig vorlegt,

16. entgegen § 6 Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit An-
hang I Nr. 3 Abs. 3 Satz 1 einen Nachweis nicht,
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig führt,

17. entgegen § 6 Abs. 8 Satz 1 oder 6 eine Verkaufs-
verpackung nicht zurücknimmt oder einer Ver-
wertung nicht zuführt,

18. entgegen § 6 Abs. 8 Satz 1 oder 6, jeweils in Ver-
bindung mit Anhang I Nr. 4 Satz 2 oder 3, eine
Dokumentation nicht, nicht richtig, nicht vollstän-
dig oder nicht rechtzeitig erstellt,

19. entgegen § 6 Abs. 8 Satz 1 oder 6, jeweils in Ver-
bindung mit Anhang I Nr. 4 Satz 9, eine Bescheini-
gung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig hinterlegt,

20. entgegen § 6 Abs. 8 Satz 1 oder 6, jeweils in Ver-
bindung mit Anhang I Nr. 4 Satz 11, eine Doku-
mentation nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt,

21. entgegen § 7 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 1 eine
Verkaufsverpackung nicht zurücknimmt oder einer
Verwertung nicht zuführt,

22. entgegen § 8 Abs. 1 Satz 1 nicht dafür sorgt, dass
Verpackungen zurückgegeben werden können,

23. entgegen § 8 Abs. 2 zurückgenommene Verpa-
ckungen einer erneuten Verwendung oder einer
Verwertung nicht zuführt,

24. entgegen § 8 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit An-
hang I Nr. 4 Satz 2 oder 3 eine Dokumentation
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig erstellt,

25. entgegen § 8 Abs. 3 Satz 2 eine Dokumentation
nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt,

26. entgegen § 9 Abs. 1 Satz 1, 3 oder 5 ein Pfand nicht
erhebt oder nicht oder nicht rechtzeitig erstattet,

27. entgegen § 9 Abs. 1 Satz 4 eine Einweggetränke-
verpackung nicht, nicht richtig oder nicht recht-
zeitig kennzeichnet oder sich an einem bundes-
weiten Pfandsystem nicht beteiligt,

28. entgegen § 9 Abs. 1 Satz 6 ein Pfand ohne Rück-
nahme der Verpackung erstattet,

29. entgegen § 10 Abs. 1 Satz 1 eine Vollständigkeits-
erklärung nicht, nicht richtig, nicht vollständig
oder nicht rechtzeitig abgibt oder nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen
Weise oder nicht rechtzeitig hinterlegt,

30. entgegen § 10 Abs. 6 Satz 1 eine Information
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig hinterlegt,

31. entgegen § 13 Abs. 1 Verpackungen oder Ver-
packungsbestandteile in Verkehr bringt oder

32. entgegen § 14 Satz 2 andere Nummern oder Ab-
kürzungen verwendet.“

11. § 16 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „§ 6 findet“ durch
die Wörter „Die §§ 6 und 7 finden“ ersetzt.

bb) Folgende Sätze werden angefügt:

„§ 9 findet für Einweggetränkeverpackungen
aus Kunststoff, die die in Satz 1 genannten
Voraussetzungen erfüllen und zu mindestens
75 Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen
hergestellt sind, bis zum 31. Dezember 2012
keine Anwendung, soweit sich Hersteller und
Vertreiber hierfür an einem oder mehreren Sys-
temen nach § 6 Abs. 3 beteiligen. Die Erfüllung
der in Satz 3 genannten Bedingung, wonach die
Einweggetränkeverpackung zu mindestens
75 Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen
hergestellt werden muss, ist durch einen unab-
hängigen Sachverständigen im Sinne des An-
hangs I Nr. 2 Abs. 4 nachzuweisen. Im Übrigen
bleibt § 9 unberührt. Im Fall des Satzes 3 und
soweit Einweggetränkeverpackungen aus biolo-
gisch abbaubaren Kunststoffen nach Satz 1
nach § 9 Abs. 2 keiner Pfandpflicht unterliegen,
haben sich Hersteller und Vertreiber abwei-
chend von Satz 1 hierfür an einem System nach
§ 6 Abs. 3 zu beteiligen, soweit es sich um Ver-
packungen handelt, die beim privaten Endver-
braucher anfallen.“

b) Folgender Absatz 3 wird angefügt:

„(3) § 10 gilt mit der Maßgabe, dass die Erklä-
rung nach § 10 Abs. 1 erstmals zum 1. Mai 2009 für
die im Jahr 2008 ab dem … [einsetzen: Datum des
Inkrafttretens des Artikels 1 Nr. 7] in Verkehr ge-
brachten Verpackungen zu hinterlegen ist.“

12. Anhang I wird wie folgt gefasst:

„Anhang I (zu § 6)

1. Anforderungen an die Verwertung von Verkaufsver-
packungen, die beim privaten Endverbraucher an-
fallen

(1) Systeme nach § 6 Abs. 3 haben hinsichtlich der
Verpackungen, für die sich Hersteller oder Vertreiber an
ihrem System beteiligen, die Verwertungsanforderun-
gen der Absätze 2 bis 4 zu erfüllen.

(2) Im Jahresmittel müssen mindestens folgende
Mengen an Verpackungen in Masseprozent einer stoff-
lichen Verwertung zugeführt werden:

Material

Glas 75 Prozent

Weißblech 70 Prozent

Aluminium 60 Prozent

Papier, Pappe, Karton 70 Prozent

Verbunde 60 Prozent.
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Soweit Verbunde einem eigenen Verwertungsweg zuge-
führt werden, ist ein eigenständiger Nachweis der
Quote nach Satz 1 zulässig. Für Verbunde, die in einem
Strom eines der vorgenannten Hauptmaterialien erfasst
und einer Verwertung zugeführt werden, ist die Quote
nach Satz 1 durch geeignete Stichprobenerhebungen
nachzuweisen. Es ist sicherzustellen, dass Verbunde mit
der Hauptmaterialkomponente stofflich verwertet wer-
den, soweit nicht die stoffliche Verwertung einer ande-
ren Materialkomponente den Zielen der Kreislaufwirt-
schaft näher kommt, und im Übrigen die anderen
Komponenten verwertet werden. Kunststoffverpackun-
gen sind zu mindestens 60 Prozent einer Verwertung
zuzuführen, wobei wiederum 60 Prozent dieser Verwer-
tungsquote durch Verfahren sicherzustellen sind, bei
denen stoffgleiches Neumaterial ersetzt wird oder der
Kunststoff für eine weitere stoffliche Nutzung verfüg-
bar bleibt (werkstoffliche Verfahren).

(3) Verpackungen aus Materialien, für die keine Ver-
wertungsquoten vorgegeben sind, sind einer stofflichen
Verwertung zuzuführen, soweit dies technisch möglich
und wirtschaftlich zumutbar ist. Bei Verpackungen, die
unmittelbar aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt
sind, ist die energetische Verwertung der stofflichen
Verwertung gleichgestellt.

(4) Die tatsächlich erfasste Menge an Verpackungen
ist unbeschadet des Absatzes 2 einer Verwertung zuzu-
führen, soweit dies technisch möglich und wirtschaft-
lich zumutbar ist. Dies gilt auch im Fall der Mitbenut-
zung von Einrichtungen der öffentlich-rechtlichen
Entsorgungsträger gemäß § 6 Abs. 4. Ansonsten sind
sie nach den Grundsätzen der gemeinwohlverträglichen
Abfallbeseitigung gemäß den §§ 10 und 11 des Kreis-
laufwirtschafts- und Abfallgesetzes zu beseitigen; dabei
sind sie den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern
zu überlassen, soweit sie nicht in eigenen Anlagen be-
seitigt werden oder soweit überwiegende öffentliche In-
teressen eine Überlassung erfordern.

2. Allgemeine Anforderungen an Systeme nach § 6
Abs. 3

(1) Die Betreiber der Systeme nach § 6 Abs. 3 haben
sicherzustellen, dass Verpackungen beim privaten End-
verbraucher (Holsysteme) oder in dessen Nähe durch ge-
eignete Sammelsysteme (Bringsysteme) oder durch eine
Kombination beider Systeme erfasst werden. Die Sam-
melsysteme müssen geeignet sein, alle am System betei-
ligten Verpackungen regelmäßig zu erfassen. Die Erfas-
sung ist auf private Endverbraucher zu beschränken.

(2) Die Betreiber der Systeme nach § 6 Abs. 3 haben
sicherzustellen, dass

1. für die in das System aufgenommenen Verpackun-
gen tatsächlich Verwertungskapazitäten vorhanden
sind,

2. die nach Nummer 1 dieses Anhangs festgelegten
Anforderungen an die Wertstoffverwertung nachge-
wiesen werden und

3. falls der Systembetrieb eingestellt wird, die in den
Sammeleinrichtungen des Systems tatsächlich er-
fassten Verpackungen entsorgt werden.

(3) Jeder Betreiber von Systemen nach § 6 Abs. 3 hat
in überprüfbarer Form Nachweise über die erfassten
und über die einer stofflichen und einer energetischen
Verwertung zugeführten Mengen zu erbringen. Dabei
ist in nachprüfbarer Weise darzustellen, welche Men-
gen in den einzelnen Ländern erfasst wurden. Der
Nachweis ist jeweils zum 1. Mai des darauf folgenden
Jahres auf der Grundlage der vom Antragsteller nach-
gewiesenen Menge an Verpackungen, die in das System
eingebracht sind, aufgeschlüsselt nach Verpackungsma-
terialien zu erbringen. Die Erfüllung der Erfassungs-
und Verwertungsanforderungen ist durch einen unab-
hängigen Sachverständigen nach Absatz 4 auf der
Grundlage der Nachweise zu bescheinigen. Die Be-
scheinigung ist vom Systembetreiber bei der nach § 32
Abs. 2 des Umweltauditgesetzes benannten Stelle je-
weils zum 1. Juni zu hinterlegen. Die Bescheinigung ist
von dieser Stelle der für die Abfallwirtschaft zuständi-
gen obersten Landesbehörde oder der von ihr bestimm-
ten Behörde vorzulegen. Die dazugehörigen Nachweise
gemäß Satz 1 sind der Behörde auf Verlangen vorzule-
gen.

(4) Unabhängiger Sachverständiger nach Absatz 3 ist

1. wessen Befähigung durch ein Mitglied des Deut-
schen Akkreditierungsrates in einem allgemein an-
erkannten Verfahren festgestellt ist,

2. ein unabhängiger Umweltgutachter gemäß § 9 oder
eine Umweltgutachterorganisation gemäß § 10 des
Umweltauditgesetzes oder

3. wer nach § 36 der Gewerbeordnung öffentlich be-
stellt ist.

3. Beteiligung an Systemen nach § 6 Abs. 3

(1) Verpackungen von Füllgütern im Sinne des § 8
dürfen in Systeme nach § 6 Abs. 3 grundsätzlich nicht
aufgenommen werden. Der Antragsteller kann solche
Verpackungen in sein System aufnehmen, wenn Her-
steller oder Vertreiber durch Gutachten eines unabhän-
gigen Sachverständigen unter Berücksichtigung des
gewöhnlichen Verbraucherverhaltens die Systemver-
träglichkeit glaubhaft machen.

(2) Der Träger des Systems hat den beteiligten Her-
stellern und Vertreibern die Beteiligung am System zu
bestätigen.

(3) Der Antragsteller hat jeweils zum 1. Mai eines
Jahres gegenüber der Antragsbehörde Nachweis zu füh-
ren, in welchem Umfang Hersteller oder Vertreiber im
Vorjahr im Geltungsbereich der Verordnung Verkaufs-
verpackungen in sein System eingebracht haben. Der
Nachweis ist aufgeschlüsselt nach Verpackungsmate-
rialien durch Testat eines Wirtschaftsprüfers zu bestäti-
gen. Als eingebracht gelten sämtliche Verpackungen,
für die sich Hersteller oder Vertreiber an dem System
beteiligen.

(4) Die Antragsbehörde kann auf Kosten des Antrag-
stellers selbst oder durch eine geeignete Einrichtung die
Nachweise überprüfen. Soweit durch die Aufnahme
von Verpackungen in das System zu befürchten ist, dass
das Wohl der Allgemeinheit, insbesondere die Gesund-
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heit und das Wohlbefinden der Menschen beeinträchtigt
wird, kann die Antragsbehörde verlangen, dass der An-
tragsteller die Systemverträglichkeit der entsprechen-
den Verpackung glaubhaft macht. Die Antragsbehörde
kann die Aufnahme der Verpackung im Einzelfall un-
tersagen, wenn die Systemverträglichkeit nicht glaub-
haft gemacht wird.

4. Allgemeine Anforderungen an Verpflichtete nach
§ 6 Abs. 8

Hersteller und Vertreiber, die zur Rücknahme von Ver-
packungen gemäß § 6 Abs. 8 verpflichtet sind, haben
über die Erfüllung der Rücknahme- und Verwertungs-
anforderungen Nachweis zu führen. Hierzu sind bis
zum 1. Mai eines Jahres die im vorangegangenen Ka-
lenderjahr in Verkehr gebrachten sowie zurückgenom-
menen und verwerteten Verkaufsverpackungen in nach-
prüfbarer Weise zu dokumentieren. Die Dokumentation
ist in Masse zu erstellen, aufgeschlüsselt nach den ein-
zelnen Verpackungsmaterialien. Mehrwegverpackun-
gen und bepfandete Einweggetränkeverpackungen nach
§ 9 Abs. 1 Satz 1 dürfen in die Dokumentation nicht
aufgenommen werden. Ein Zusammenwirken mehre-
rer Hersteller und Vertreiber ist zulässig. Jeder dieser
Hersteller und Vertreiber muss die Erfüllung der Rück-
nahme- und Verwertungsanforderungen gemäß § 6
Abs. 8 durch die Einrichtung geeigneter Erfassungs-
und Verwertungsstrukturen sicherstellen. In diesem
Falle ist es ausreichend, wenn die zusammenwirkenden
Hersteller und Vertreiber die Verwertungsanforderun-
gen als Gemeinschaft insgesamt erfüllen. Die Erfüllung
der Rücknahme- und Verwertungsanforderungen ist
durch einen unabhängigen Sachverständigen nach
Nummer 2 Abs. 4 auf der Grundlage der Dokumen-
tation zu bescheinigen. Die Bescheinigung ist von den
verpflichteten Herstellern und Vertreibern bei der nach
§ 32 Abs. 2 des Umweltauditgesetzes benannten Stelle
jeweils bis zum 1. Juni zu hinterlegen. Die Bescheini-
gung ist von der in Satz 9 genannten Stelle der für die
Abfallwirtschaft zuständigen obersten Landesbehörde
oder der von ihr bestimmten Behörde vorzulegen. Die
dazugehörige Dokumentation gemäß den Sätzen 2
und 3 ist der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzu-
legen. Im Fall des Zusammenwirkens mehrerer Herstel-
ler und Vertreiber nach Satz 5 hat die Bescheinigung
sämtliche zusammenwirkende Hersteller und Vertreiber
mit Namen und Sitz auszuweisen. Vertreiber mit einer
Verkaufsfläche von weniger als 200 Quadratmetern, die
zur Rücknahme von Verpackungen gemäß § 6 Abs. 8
verpflichtet sind, können auf die Bescheinigung der
vorgelagerten Vertreiberstufe verweisen. Als Verkaufs-
fläche zählt bei Herstellern und Vertreibern mit mehre-
ren Filialbetrieben die Gesamtfläche aller Betriebe.“

13. Anhang II wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift nach „Anhang II (zu § 13 Abs. 2)“
wird wie folgt gefasst:

„Festlegung der Bedingungen, unter denen der in
§ 13 Abs. 1 festgelegte Schwermetallgrenzwert
nicht für Kunststoffkästen und -paletten gilt“.

b) In Nummer 1 werden die Wörter „Die in § 13
Abs. 1 festgelegten Schwermetallgrenzwerte gel-

ten“ durch die Wörter „Der in § 13 Abs. 1 fest-
gelegte Schwermetallgrenzwert gilt“ ersetzt.

c) In Nummer 3 Abs. 3 werden die Wörter „Die
Grenzwerte dürfen“ durch die Wörter „Der Grenz-
wert darf“ ersetzt.

14. Anhang III wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift nach Anhang III (zu § 13 Abs. 3)
wird wie folgt gefasst:

„Festlegung der Bedingungen,
unter denen der in § 13 Abs. 1

festgelegte Schwermetallgrenzwert
nicht für Glasverpackungen gilt“.

b) In Nummer 2 Abs. 2 werden die Wörter „Die
Grenzwerte dürfen“ durch die Wörter „Der Grenz-
wert nach § 13 Abs. 1 darf“ ersetzt.

c) In Nummer 3 Abs.1 wird die Angabe „ppm“ durch
die Angabe „mg/kg“ ersetzt.

15. Nach Anhang V wird folgender Anhang VI angefügt:

„Anhang VI (zu § 10 Abs. 5)

1. Technische Anforderungen an die Hinterlegung

Die Hinterlegung der Daten nach § 10 Abs. 5 und 6 bei
den Industrie- und Handelskammern bzw. bei der nach
§ 32 Abs. 2 des Umweltauditgesetzes errichteten Stelle
erfolgt ausschließlich elektronisch in einer internetba-
sierten Datenbank, die von der Hinterlegungsstelle ein-
gerichtet und zur Verfügung gestellt wird. Die Prüfbe-
scheinigung nach § 10 Abs. 1 ist mit qualifizierter
elektronischer Signatur gemäß § 2 des Signaturgesetzes
zu versehen.

2. Daten der verpflichteten Unternehmen

Die Unternehmen, die eine Vollständigkeitserklärung
nach § 10 Abs. 5 Satz 1 hinterlegen, müssen dafür fol-
gende Daten angeben:

a) Firma bzw. vollständige Unternehmensbezeichnung

b) Anschrift und Kommunikationsdaten des Unterneh-
mens (Telefon, Fax und E-Mail)

c) Name und Kommunikationsdaten einer verantwort-
lichen Person

d) Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (soweit eine
solche nicht vorhanden ist, hilfsweise die für die
Umsatzsteuererklärung maßgebliche Steuernum-
mer).

Die Systembetreiber, die nach § 10 Abs. 6 Satz 1 Infor-
mationen über die Beteiligung an ihren Systemen hin-
terlegen, sind verpflichtet, sich nach Erhalt ihrer ersten
Freistellung in einem Land gemäß § 6 Abs. 3 unverzüg-
lich bei der zuständigen Stelle nach § 10 Abs. 5 Satz 6
anzumelden und die in Nummer 2 Buchstabe a bis c
genannten Daten anzugeben.

3. Ausgestaltung und Vollständigkeitserklärung

Die in Nummer 2 genannten Angaben sind von den
verpflichteten Unternehmen in die von den Industrie-
und Handelskammern eingerichtete Datenbank einzu-
stellen. Das nach der Eingabe aus der Datenbank gene-
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rierte Dokument ist durch eine gemäß § 10 Abs. 1 be-
rechtigte Person zu bestätigen.“

Artikel 2

§ 9 Abs. 2 Nr. 3 der Verpackungsverordnung vom
21. August 1998 (BGBl. I S. 2379), die zuletzt durch Arti-
kel 1 dieser Verordnung geändert worden ist, wird wie folgt
gefasst:

„3. Erfrischungsgetränke mit oder ohne Kohlensäure (ins-
besondere Limonaden einschließlich Cola-Getränken,
Brausen, Bittergetränken und Eistee). Keine Erfri-
schungsgetränke im Sinne von Satz 1 sind Fruchtsäfte,
Fruchtnektare, Gemüsesäfte, Gemüsenektare, Getränke
mit einem Mindestanteil von 50 Prozent an Milch oder an
Erzeugnissen, die aus Milch gewonnen werden, und Mi-
schungen dieser Getränke sowie diätetische Getränke im
Sinne des § 1 Abs. 2 Buchstabe c der Diätverordnung,
die ausschließlich für Säuglinge oder Kleinkinder ange-
boten werden,“.

Artikel 3

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit kann den Wortlaut der Verpackungsver-
ordnung in der vom … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens
von Artikel 2 dieser Verordnung] an geltenden Fassung im
Bundesgesetzblatt bekannt machen.

Artikel 4

Diese Verordnung tritt mit Ausnahme von Artikel 1
Nr. 7, Artikel 1 Nr. 11 Buchstabe b und Artikel 2 am …
[einsetzen: Datum des ersten Tages des neunten auf die Ver-
kündung folgenden Kalendermonats] in Kraft.

Artikel 1 Nr. 7 und Artikel 1 Nr. 11 Buchstabe b treten am
… [einsetzen: Datum des Tages nach der Verkündung der
Änderungsverordnung] in Kraft.

Artikel 2 tritt am … [einsetzen: Datum des ersten Tages des
zwölften auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] in
Kraft.

Der Bundesrat hat zugestimmt.
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Begründung

I. Allgemeiner Teil

1. Ausgangslage

a) Die Verpackungsverordnung vom 21. August 1998, die
die Verordnung vom 12. Juni 1991 ablöste, hat einen
wesentlichen Beitrag zur Abfallvermeidung und -ver-
wertung in Deutschland geleistet. Die Verpflichtung der
Hersteller und Vertreiber, gebrauchte Verpackungen zu-
rückzunehmen und einer Verwertung zuzuführen, hat
eine Entkoppelung von Verpackungsverbrauch und all-
gemeiner wirtschaftlicher Entwicklung bewirkt und zum
Auf- und Ausbau von Verwertungskapazitäten für Ver-
packungsabfälle geführt.

In den vergangenen Jahren wurde die Verordnung durch
vier Änderungsverordnungen an Änderungen des euro-
parechtlichen Rahmens angepasst und – insbesondere im
Hinblick auf die Pfandpflicht für ökologisch nicht vor-
teilhafte Einweggetränkeverpackungen – modernisiert
und vereinfacht.

b) Die Verpackungsverordnung hat den Aufbau einer effi-
zienten Erfassungsinfrastruktur und eine Verwertung auf
hohem ökologischem Niveau bewirkt. Insbesondere mit
der Einrichtung eines flächendeckenden Systems der
haushaltsnahen Erfassung, Sortierung und Verwertung
von Verkaufsverpackungen hat die deutsche Wirtschaft
ihre Produktverantwortung angenommen.

Diese haushaltsnahe Sammlung von gebrauchten Ver-
kaufsverpackungen ist eine wesentliche Voraussetzung
für die erreichte qualitativ und quantitativ anspruchs-
volle Verwertung. Die Bürgerinnen und Bürger betrach-
ten sie als ein wichtiges Element eines verantwortungs-
bewussten Umgangs mit natürlichen Ressourcen und der
Umwelt.

c) Ein wesentliches Anliegen der Neuregelung im Jahr
1998 war die Sicherung der haushaltsnahen Erfassung
sowie die Verbesserung der Effizienz der Erfassung
durch die Förderung eines fairen Wettbewerbs. Die Er-
fahrungen zeigen, dass dieses Ziel bisher nur teilweise
erreicht wurde. Auf der einen Seite hat ein zunehmender
Wettbewerb bei der Verpackungsentsorgung eine deut-
liche Kostensenkung bei der Entsorgung von Verkaufs-
verpackungen bewirkt. Auf der anderen Seite ist eine
Zunahme der sog. Trittbrettfahrer zu beobachten, die die
Kosten der Entsorgung ihrer Verpackungen den haus-
haltsnahen Erfassungssystemen oder den öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträgern aufbürden.

Die bisherige Regelung sah für Verkaufsverpackungen
grundsätzlich eine Rücknahmepflicht am Ort der Über-
gabe oder in dessen unmittelbarer Nähe vor. Die ver-
pflichteten Hersteller und Vertreiber konnten im Bereich
der Verkaufsverpackungen, die bei privaten Endverbrau-
chern anfallen, von dieser individuellen Rücknahme-
pflicht freigestellt werden, soweit sie sich an einem flä-
chendeckenden endverbrauchernahen Erfassungssystem
beteiligten. Durch diese Möglichkeit, im Bereich der
Verkaufsverpackungen, die beim privaten Endverbrau-
cher anfallen, zwischen der sog. Selbstentsorgung und

der Beteiligung an einem Rücknahmesystem nach dem
bisherigen § 6 Abs. 3 zu wählen, wurde ein konsequen-
ter Vollzug erschwert. Offensichtlich entschied sich eine
zunehmende Zahl von Vertreibern angesichts der Wahl-
möglichkeit zwischen Selbstentsorgung und Systembe-
teiligung gegen die Lizenzierung bei einem Rücknahme-
system, ohne jedoch die erforderlichen Anstrengungen
zu unternehmen, die in Verkehr gebrachten Verpackun-
gen in eigener Verantwortung zurückzunehmen und zu
verwerten. Hersteller und Vertreiber, die sich auf diese
Weise ihrer Produktverantwortung entzogen, waren nach
Auffassung der Vollzugsbehörden auf der Grundlage des
bisher geltenden Rechts nicht – beziehungsweise nur mit
unverhältnismäßig hohem Aufwand – zu ermitteln.

Darüber hinaus sind Selbstentsorgergemeinschaften ent-
standen, die die Verwertungsanforderungen für Ver-
kaufsverpackungen gemeinsam erfüllen. Die Verwer-
tungsquoten werden dabei durch die Verwertung von
Mengen erfüllt, die an größeren Anfallstellen erfasst
werden, welche nach geltendem Recht als den privaten
Haushalten vergleichbare Endverbraucher gelten. Diese
Möglichkeit der Mengenverrechnung wird offenbar teil-
weise von Unternehmen genutzt, die ihre Produkte über
die haushaltsüblichen Distributionswege vertreiben und
sich tatsächlich nicht oder allenfalls in marginalem Um-
fang um die Rücknahme am Ort der Übergabe bemühen.

d) Sowohl die Umweltministerinnen und -minister der Län-
der als auch Vertreter der beteiligten Kreise, insbeson-
dere Unternehmen des Handels und der Industrie, der
Entsorgungswirtschaft, der Verbraucher- und Umwelt-
verbände sowie der Kommunen, haben sich in einem
breiten Konsens zur Produktverantwortung und zur Si-
cherung der haushaltsnahen Erfassung von Verkaufsver-
packungen bekannt und eine Änderung des rechtlichen
Rahmens gefordert. Dieser Forderung wird mit der Neu-
regelung entsprochen. Sie soll Wettbewerbsverzerrungen
möglichst weitgehend verhindern und Wirtschaftsbetei-
ligten, Verbrauchern und Vollzugsbehörden einen trans-
parenten und praktikablen Handlungsrahmen vorgeben.

2. Eckpunkte der Novellierung

a) Eine wesentliche Voraussetzung für einen fairen Wettbe-
werb bei der Erfassung von Verkaufsverpackungen ist
die klare Trennung der Entsorgungsbereiche private
Endverbraucher und vergleichbare (klein-)gewerbliche
Anfallstellen einerseits sowie (groß-)gewerbliche/indus-
trielle Endverbraucher andererseits.

Es hat sich gezeigt, dass bei Verpackungsabfällen, die in
privaten Haushalten anfallen, die sog. Selbstentsorgung,
die die Rücknahme am Ort der Übergabe voraussetzt, in
aller Regel nicht praktikabel ist. Eine deutliche Tren-
nung der Tätigkeitsfelder ist somit logische Konsequenz
der praktischen Entwicklung und begegnet den beobach-
teten Marktverwerfungen. Ziel ist es, einen fairen Wett-
bewerb bei der Erfassung von Verkaufsverpackungen so-
wohl im Bereich der privaten Endverbraucher als auch
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im Bereich der gewerblichen/industriellen Endverbrau-
cher zu erreichen.

Verpackungen, die bei privaten Endverbrauchern anfal-
len, sollen zukünftig grundsätzlich durch haushaltsnahe
Erfassungssysteme gesammelt werden. Hersteller und
Vertreiber, die Verpackungen in Verkehr bringen, die bei
privaten Endverbrauchern anfallen, werden gemäß § 6
Abs. 1 zukünftig verpflichtet, sich an flächendeckenden
haushaltsnahen Rücknahmesystemen zu beteiligen. Ver-
kaufsverpackungen, die bei privaten Endverbrauchern
anfallen, dürfen nur an diese abgegeben werden, wenn
sie bei einem dualen System lizenziert sind.

In der Praxis ändert sich hierdurch bei privaten Endver-
brauchern nichts an der bestehenden Erfassungsinfra-
struktur. Die konkurrierenden Systembetreiber können
nach wie vor eine gemeinsame Erfassungslogistik betrei-
ben. Es sollen lediglich alle Hersteller und Vertreiber an
der Finanzierung dieser Infrastruktur beteiligt werden.
Durch diese Maßnahme werden bestehende Wettbe-
werbsverzerrungen eingedämmt und die haushaltsnahe
Erfassung von Verkaufsverpackungen wird langfristig
gesichert.

Die Selbstentsorgung soll auch zukünftig dort – im Wett-
bewerb – realisiert werden, wo Selbstentsorgung tat-
sächlich in der Praxis stattfindet, d. h. in Bereichen, in
denen eine Rücknahme am Ort der Übergabe sinnvoll
und praktikabel ist. Die Rücknahme von Verkaufsverpa-
ckungen am Ort der Übergabe ist deshalb gemäß § 7 nur
noch für Verpackungen vorgesehen, die im gewerblichen
Bereich anfallen, sowie für Verpackungen, die bei nach
§ 3 Abs. 11 Satz 2 gleichgestellten Anfallstellen anfal-
len, sofern diese Selbstentsorgerlösung nach § 6 Abs. 2
als Branchenlösung zuvor genehmigt worden ist.

Daneben können Vertreiber die aufgrund der Beteiligung
nach § 6 Abs. 1 Satz 1 von ihnen an ein duales System
entrichteten Entgelte nach § 6 Abs. 1 Satz 6 zurückver-
langen, soweit sie am Ort der Abgabe Verkaufsver-
packungen vom Verbraucher zurückgenommen haben
und anschließend einer Verwertung gemäß Anhang I
Nr. 1 zugeführt haben.

b) Zukünftig werden Hersteller/Vertreiber gemäß § 10 ver-
pflichtet, eine Vollständigkeitserklärung über sämtliche
von ihnen in Verkehr gebrachten Verkaufsverpackungen
abzugeben. Aus diesen Vollständigkeitserklärungen soll
hervorgehen, welche Verpackungsmengen das verpflich-
tete Unternehmen in Verkehr gebracht hat, welcher An-
teil dieser Verpackungen bei privaten Endverbrauchern
und welcher Anteil bei gewerblichen Endverbrauchern
angefallen ist und bei welchen haushaltsnahen Systemen
die Mengen lizenziert wurden, die zu privaten End-
verbrauchern gelangten, bzw. wie die Entsorgung im Be-
reich der gewerblichen Verkaufsverpackungen gelöst ist.
Der Verordnungsgeber entspricht mit dieser Maßnahme
Forderungen der Vollzugsbehörden und wesentlicher
Teile der betroffenen Wirtschaftskreise nach einer Ver-
besserung der Transparenz in diesem Bereich.

c) Ein wesentlicher Aspekt des Wettbewerbs bei der Ver-
packungsentsorgung ist die Förderung des Wettbewerbs
zwischen dualen Systemen. Die rechtliche Grundlage für
den Wettbewerb mehrerer Systeme nach dem bisherigen
§ 6 Abs. 3 bzw. nach dem neuen § 6 Abs. 1 sowie für die

gemeinsame Nutzung der Erfassungsinfrastruktur durch
mehrere Systeme wurde bereits mit der Verpackungsver-
ordnung von 1998 und mit der Entscheidung der Euro-
päischen Kommission (2001/837/EG) vom 17. Septem-
ber 2001 konkretisiert. Mit der Neuregelung wird der
Rahmen für die Zusammenarbeit zwischen den Syste-
men auf der Grundlage der Erfahrungen mit dem Markt-
eintritt und der Feststellung weiterer Systeme in den ver-
gangenen Jahren nochmals ergänzt. Dabei gilt es, die
flächendeckende haushaltsnahe Entsorgung von Ver-
kaufsverpackungen auf hohem ökologischem Niveau zu
gewährleisten und den Wirtschaftsbeteiligten möglichst
viel Spielraum für die konkrete Ausgestaltung der Erfas-
sung im Wettbewerb einzuräumen.

Auch zukünftig muss jedes in einem Land festgestellte
System u. a. sicherstellen, dass die regelmäßige Abho-
lung von Verkaufsverpackungsabfällen beim privaten
Endverbraucher oder in dessen Nähe flächendeckend ge-
währleistet ist, und die Entsorgungsdienstleistungen
müssen im Wettbewerb ausgeschrieben werden. Zukünf-
tig sollen die Systeme verpflichtet sein, sich an einer
neutralen Gemeinsamen Stelle zu beteiligen, zu deren
Aufgaben die wettbewerbsneutrale Koordinierung der
Ausschreibung von Entsorgungsdienstleistungen durch
die Systeme gehören soll.

d) Der Rahmen für die notwendige Abstimmung zwischen
Kommunen und Erfassungssystemen für Verkaufsverpa-
ckungen bei privaten Endverbrauchern wird durch die
Novelle konkretisiert. Ziel ist, den Abstimmungsauf-
wand sowohl für Kommunen als auch für Systemanbie-
ter möglichst gering zu halten und eine Anpassung an
veränderte Rahmenbedingungen zu erleichtern. Klarstel-
lend wird geregelt, dass neu hinzukommende Systeme
keine neue Abstimmungserklärung mit dem öffent-
lich-rechtlichen Entsorgungsträger vereinbaren müssen,
wenn sie sich durch eine einseitige Erklärung der vor-
handenen Abstimmungserklärung zwischen einem bzw.
mehreren Systemen und dem öffentlich-rechtlichen Ent-
sorgungsträger unterwerfen und die dort vereinbarten
Kostenbeteiligungen ihrem Marktanteil entsprechend
mittragen. Darüber hinaus kann von den Systembetrei-
bern eine Sicherheitsleistung verlangt werden, für den
Fall, dass sie oder die von ihnen Beauftragten die Pflich-
ten der Verordnung ganz oder teilweise nicht erfüllen.

Mit der Neuregelung wird ausdrücklich die Möglichkeit
eröffnet, auf Wunsch der Kommunen im Rahmen der
Abstimmungserklärung eine Erfassung weiterer – stoff-
gleicher – Wertstoffe in den Erfassungssystemen für
Verkaufsverpackungen zu vereinbaren.

3. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen
Haushalte

a) Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

Bund, Ländern und Kommunen entstehen gegenüber der
geltenden Verpackungsverordnung keine zusätzlichen
Kosten.

b) Vollzugsaufwand

Mit der Einführung der Vollständigkeitserklärung soll
die Selbstkontrolle der Wirtschaft gestärkt werden. Da-
mit wird sich der Vollzugs- und Kontrollaufwand der zu-
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ständigen Landesbehörden erheblich verringern und die
Selbstexekutierbarkeit der Verordnung verbessern. Eine
exakte Quantifizierung ist nicht möglich. Begrenzter zu-
sätzlicher Verwaltungsaufwand entsteht den Ländern
durch die Einführung einer Genehmigungspflicht für
branchenbezogene Selbstentsorgersysteme im Bereich
der den privaten Haushaltungen gleichgestellten Anfall-
stellen. Der Genehmigungsvorbehalt für solche Systeme
ist notwendig, um Missbrauchsmöglichkeiten auszu-
schließen und effektive Systeme zu gewährleisten. Eine
exakte Quantifizierung des Aufwandes ist nicht möglich.

4. Kosten- und Preiswirkungen

Die betroffenen Unternehmen der Wirtschaft werden nicht
oder nur mit geringfügigen, nicht quantifizierbaren Kosten
belastet. Kostensteigerungen sind allerdings bei Unterneh-
men zu erwarten, die sich bislang rechtsmissbräuchlich
ihrer Produktverantwortung ganz oder teilweise entzogen
haben. Diese Folge ist jedoch mit der Novelle gerade ange-
strebt. Hinsichtlich der anfallenden Kosten für die Abgabe
und Hinterlegung der Vollständigskeitserklärungen wird auf
die Ausführungen zu den Bürokratiekosten verwiesen. Aus-
wirkungen auf das Preisniveau, insbesondere das Verbrau-
cherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.

5. Bürokratiekosten

Die vorliegende Fünfte Verordnung zur Änderung der Ver-
packungsverordnung dient der Förderung eines fairen Wett-
bewerbs und führt damit zu einer Entlastung der Unterneh-
men, die sich rechtskonform verhalten. Die Neuregelung
bringt darüber hinaus eine Entbürokratisierung mit sich. Ge-
genüber der geltenden Rechtslage wird die Wirtschaft
insbesondere auch durch die eindeutige Zuordnung von
Verkaufsverpackungen, die bei privaten Endverbrauchern
anfallen, zur Entsorgung durch duale Systeme deutlich ent-
lastet. Mit dem Instrument der Vollständigkeitserklärung
wird zudem die Selbstkontrolle der Wirtschaft gestärkt und
behördlicher Vollzugsaufwand beträchtlich reduziert.

Durch diese Änderungsverordnung werden insgesamt für
Unternehmen sechs Informationspflichten eingeführt, von
denen drei jedoch lediglich bereits bestehende Informa-
tionspflichten ersetzen. Drei Informationspflichten werden
abgeschafft bzw. erheblich reduziert. Je nach Regelung sind
unterschiedliche Unternehmen mit unterschiedlicher Häu-
figkeit/Periodizität betroffen. Einzelheiten ergeben sich aus
der nachfolgenden tabellarischen Darstellung, die auf der
Grundlage der sog. Nullmessung des Statistischen Bundes-
amtes für die bisher geltende Verpackungsverordnung sowie
von Ex-ante-Schätzungen des Statistischen Bundesamtes
für die vorgesehene Neuregelung erstellt wurde.

Eine erhebliche Einsparung von Bürokratiekosten ergibt
sich aus dem weitgehenden Wegfallen der Informations-
pflicht „Nachweis der Erfüllung der Rücknahme und Ver-
wertung“ nach § 6 Abs. 1 Satz 1 sowie Abs. 2 Satz 1 in
Verbindung mit Anhang I Nr. 2 der bisher geltenden
Verpackungsverordnung. Danach waren Hersteller und Ver-
treiber von Verkaufsverpackungen, die bei „privaten End-
verbrauchern“ anfallen, bisher verpflichtet, diese Ver-

packungen am Ort der Übergabe zurückzunehmen, einer
Verwertung entsprechend den Anforderungen der Verord-
nung zuzuführen und hierüber sog. Mengenstromnachweise
zu führen. Allerdings räumt das bisher geltende Recht den
Verpflichteten die Möglichkeit ein, sich durch Beteiligung
an einem System nach § 6 Abs. 3 sowohl von den materiel-
len Pflichten des § 6 Abs. 1 und 2 als auch von den damit
verbundenen Informationspflichten zu befreien. Von dieser
Möglichkeit haben offenbar rund 75 Prozent der Verpflich-
teten Gebrauch gemacht. Das Statistische Bundesamt hat in
seiner Iststandsmessung geschätzt, dass die Bürokratiekos-
ten aus dieser Informationspflicht rd. 941 Mio. Euro betra-
gen würden, wenn alle Verpflichteten den Weg der sog.
Selbstentsorgung gewählt hätten und ihren damit verbunde-
nen Pflichten nachkämen. Da rd. 75 Prozent der Unterneh-
men von der Befreiung durch Systembeteiligung Gebrauch
machen, reduziert sich die Belastung aus dieser Informa-
tionspflicht auf rd. 235 Mio. Euro. Diese Bürokratiekosten
werden durch die Änderungsverordnung, die Hersteller und
Vertreiber von Verkaufsverpackungen, die bei privaten End-
verbrauchern anfallen, größtenteils zur Beteiligung an
einem flächendeckenden haushaltsnahen Erfassungssystem
verpflichtet, zukünftig weitgehend vermieden. Die Büro-
kratiekosten für sog. Mengenstromnachweise werden aller-
dings nicht in voller Höhe eingespart, da auch nach der
Novellierung Vertreiber, die die Möglichkeit der Rück-
erstattung von Lizenzentgelten nach § 6 Abs. 1 Satz 6 in
Anspruch nehmen, die Hersteller und Vertreiber pfand-
pflichtiger Einweggetränkeverpackungen sowie behördlich
genehmigte freiwillige Branchenlösungen zur Erstellung
dieser Nachweise verpflichtet sind (geschätzte Bürokratie-
kosten rd. 15,5 Mio. Euro). Außerdem fallen bei Verpflich-
teten, die zukünftig Verkaufsverpackungen bei dualen
Systemen lizenzieren, Kosten für die Feststellung und Über-
mittlung der anzumeldenden Verpackungsmengen an. Diese
zusätzlichen Kosten, die sich allerdings nur mittelbar aus
der materiellen Umsetzung der Pflichten nach der Ver-
packungsverordnung ergeben, werden auf höchstens
16,5 Mio. Euro geschätzt (Fallzahl: 5 940, Kosten im Ein-
zelfall – in Anlehnung an die geschätzten Kosten für die
Hinterlegung einer Vollständigkeitserklärung – 2 779 Euro).
Die geschätzten Bürokratiekosten, die bei dualen Systemen
für die Führung der Mengenstromnachweise anfallen
(rd. 30,14 Mio. Euro), werden sich durch die zusätzlich an-
gemeldeten Mengen nicht verändern. Es ist davon auszuge-
hen, dass sich die tatsächlich zur Entsorgung bei dualen
Systemen anfallenden – und nachgewiesenen – Mengen
nicht verändern werden.

Die Saldierung erwarteter Mehrkosten und erwarteter Kos-
tenreduzierungen führt vor diesem Hintergrund zu einer
Kosteneinsparung in Höhe von 199 Mio. Euro. Bei Berück-
sichtigung der zusätzlich entstehenden Kosten für Informa-
tionsflüsse innerhalb des privaten Sektors (höchstens
16,5 Mio. Euro für regelmäßige Meldungen an duale Sys-
teme) reduziert sich die Einsparung auf 182,5 Mio. Euro.
Für Bürgerinnen und Bürger sowie die Verwaltung werden
keine neuen Informationspflichten eingeführt und keine
bestehenden Informationspflichten vereinfacht oder abge-
schafft.
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Tabellarische Übersicht der Bürokratiekosten

Nr. Vorschrift Informationspflicht Informations-
pflicht für

Fallzahl
pro

Jahr

Bürokratie-
kosten

(in 1 000 Euro)

1 § 6 Abs. 1
(alt: § 6 Abs. 1 Satz 1
i. V. m. Anhang I Nr. 2

sowie § 6 Abs. 2
i. V. m. Anhang I Nr. 2)

Weitgehender Wegfall des Nachweises der Er-
füllung der Rücknahme- und Verwertungs-
anforderungen durch Hersteller und Vertreiber
von Verkaufsverpackungen, die bei privaten
Endverbrauchern anfallen

Wirtschaft 5 840  – 219 5271

1 Entfällt durch die neu vorgesehene Pflicht, sich an einem System nach § 6 Abs. 1 neu zu beteiligen. Die Verpflichtung, Nachweise zu führen, ist in
der Neuregelung lediglich in § 6 Abs. 8 neu für den Fall der Nichteinrichtung eines Sammelsystems nach § 6 Abs. 3 vorgesehen. Derzeit sind be-
reits mehrere Systeme eingerichtet. Praktisch ist daher davon auszugehen, dass diese Kosten zukünftig nicht anfallen und die für die bisherige Re-
gelung geschätzten Kosten in Höhe von rd. 235 Mio. Euro (bei insgesamt 6 250 Unternehmen) somit größtenteils in Abzug gebracht werden
können. Es verbleiben lediglich die Kosten für die auch in Zukunft erforderlichen Mengenstromnachweise bei Vertreibern, die die in § 6 Abs. 1
Satz 6 eingeräumte Möglichkeit in Anspruch nehmen, sich Lizenzentgelte zurückerstatten zu lassen, soweit sie die in Satz 6 genannten Anfor-
derungen erfüllen und die entsprechenden Nachweispflichten erfüllen. Dabei ist von einer Fallzahl von höchstens 100 und damit von Bürokratie-
kosten in Höhe von höchstens 3,8 Mio. Euro auszugehen. Außerdem verbleiben Kosten für Mengenstromnachweise bei pfandpflichtigen
Einweggetränkeverpackungen (11,296 Mio. Euro bei insgesamt 300 Unternehmen, vgl. Nr. 7) und für Mengenstromnachweise bei genehmigten
freiwilligen Selbstentsorgerlösungen gemäß § 6 Abs. 2 Satz 2 (insgesamt 0,377 Mio. Euro bei rd. 10 Selbstentsorgerlösungen, vgl. Nr. 3). Diese
verbleibenden Kosten reduzieren das Einsparpotential bei dieser Informationspflicht von rd. 235 Mio. Euro auf eine geschätzte Einsparung von
rd. 220 Mio. Euro.

2 § 6 Abs. 2 Satz 1 Genehmigung von freiwilligen Branchen-Selbst-
entsorgerlösungen

Wirtschaft 10 + 4532

2 Die geschätzte Fallzahl ergibt sich aus der Zahl der bestehenden branchenbezogenen Selbstentsorgerlösungen, ergänzt um einen Aufschlag, der
ggf. weitere Lösungen berücksichtigt. Der mit den vorgesehenen Genehmigungen verbundene Aufwand ist noch nicht bekannt. Er wurde in Ab-
stimmung mit Landesbehörden und mit dem Statistischen Bundesamt entsprechend dem Aufwand für die Mengenstromnachweise (vgl. § 6 Abs. 1
und 2 der bisher geltenden Regelung) eingeschätzt, da die erforderlichen vorab zu erbringenden Nachweise mit den Nachweisen vergleichbar sind,
die im Rahmen der Ex-post-Nachweisführung über die erfassten und verwerteten Mengen zu erbringen sind. Jedoch entfallen im Genehmigungs-
verfahren die Entgelte für externe Sachverständige. Es ergibt sich ein Betrag von 45 300 Euro im Einzelfall. Diese Kosten fallen für jeden Antrag-
steller nur einmalig im Jahr der Antragstellung an.

3 § 6 Abs. 2 Satz 2 Nachweis der Erfüllung der Rücknahme und Ver-
wertungsanforderungen durch Selbstentsorger

Wirtschaft 10 03

3 Die Informationspflicht bringt keine Mehrkosten für die Wirtschaft mit sich, da die verpflichteten Selbstentsorger bereits nach geltendem Recht
zum Führen dieser Nachweise verpflichtet sind. Die Kosten aus dieser Informationspflicht sind bei der Berechnung der Einsparungen in Num-
mer 1 berücksichtigt.

4 § 6 Abs. 3
(alt: § 6 Abs. 3 Satz 2
i. V. m. Anhang I Nr. 3

Abs. 3 Ziffer 3)

Streichung der Verpflichtung zur Offenlegung
der Kosten für Erfassung, Sortierung sowie
Verwertung oder Beseitigung der einzelnen Ver-
packungsmaterialien der Systembetreiber

Wirtschaft 3 04

4 Die Iststandserhebung geht bei dieser Informationspflicht des bisher geltenden Rechts von vernachlässigbaren Kosten aus. Insoweit wird auch der
Einspareffekt durch die Streichung als vernachlässigbar eingeschätzt.

5 § 6 Abs. 3
(alt: § 6 Abs. 3 Satz 3)

Wegfall des Nachweises der Beteiligung an
einem System nach § 6 Abs. 3

Wirtschaft 160 05

5 Die Iststandserhebung hat Bürokratiekosten von insgesamt 548 Euro ergeben. Der Wegfall dieser Kosten kann bei der Berechnung der Verände-
rungen vernachlässigt werden.

6 § 9 Abs. 1 Satz 4 Kennzeichnung pfandpflichtiger Einweggeträn-
keverpackungen

Wirtschaft 4 200 06

6 Die Informationspflicht bringt keine Mehrkosten für die Wirtschaft mit sich, da die Wirtschaftsbeteiligten bereits für die Umsetzung der bestehen-
den Regelung eine Kennzeichnung vornehmen.

7 § 9 Abs. 1 Satz 11 Dokumentation und Bescheinigung der Mengen-
ströme für pfandpflichtige Einweggetränkever-
packungen

Wirtschaft 300 07

7 Die Informationspflicht führt nicht zu einer zusätzlichen Belastung der Wirtschaft: Bereits die geltende Verpackungsverordnung schließt eine Ver-
rechnung der pfandpflichtigen Einweggetränkeverpackungen mit anderen Verpackungen für die Mengenstromnachweise aus. Die Neuregelung
hat damit lediglich klarstellenden Charakter. Die Kosten aus dieser Informationspflicht sind bei der Berechnung der Einsparungen in Nummer 1
berücksichtigt.

8 § 10 Abs. 1 Abgabe und Hinterlegung einer Vollständig-
keitserklärung hinsichtlich der Menge der in Ver-
kehr gebrachten Verpackungen

Wirtschaft 7 000 + 19 453

9 § 10 Abs. 5 Öffentliche Bekanntmachung der abgegebenen
Vollständigkeitserklärungen

Wirtschaft 1 + 5158

8 Schätzung auf der Grundlage von Angaben der vorgesehenen Hinterlegungsstelle. Die Hinterlegungsstelle erklärt, dass Kosten in dieser Höhe ein-
malig zum Inkrafttreten der Neuregelung anfallen werden. In den Folgejahren geht die vorgesehene Hinterlegungsstelle von Kosten in Höhe von
insgesamt 300 000 Euro jährlich für die Erfüllung dieser Informationspflicht aus.
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II. Besonderer Teil

Zu Artikel 1

Zu § 1

Die Änderung dient der redaktionellen Angleichung an die
geänderte Verordnungsstruktur.

Zu § 3

§ 3 Abs. 2 wurde an das neue Lebens- und Futtermittel-
gesetzbuch angepasst.

§ 3 Abs. 4 wird als nummerierte Liste gefasst, um die Über-
sichtlichkeit und die Zitierbarkeit zu erleichtern. Unter
Nummer 1 „Getränkekartonverpackungen“ wird nun neben
Block- und Giebelpackung auch die Zylinderpackung als
ökologisch vorteilhafte Einweggetränkeverpackung einge-
stuft. Bei der Entscheidung über die Einstufung dieses Ver-
packungstyps hat der Verordnungsgeber Ökobilanzunter-
suchungen berücksichtigt, die im Auftrag eines Herstellers
solcher Verpackungen erarbeitet und vom Umweltbundes-
amt geprüft wurden. Die gewählte Formulierung soll deut-
lich machen, dass nicht mit Karton bzw. Kartonverbunden
ummantelte Kunststofflaschen oder andere Verpackungen
mit lediglich zylindrischer Grundform gemeint sind, son-
dern ausschließlich tatsächliche Zylinder.

Die Bundesregierung wird auch zukünftig die Entwicklung
bei ökologisch vorteilhaften Einweggetränkeverpackungen
beobachten und ggf. Produktinnovationen – auch bei derzeit
als ökologisch vorteilhaft eingestuften Einweggetränkever-
packungen – unter dem Aspekt der Umweltwirkungen beur-
teilen. Sollte sich dabei herausstellen, dass innerhalb der in
§ 3 Abs. 4 aufgelisteten Verpackungstypen Konkretisierun-
gen, Einschränkungen oder Ergänzungen erforderlich sind,
wird der Verordnungsgeber entsprechende Änderungen
initiieren.

Die Definition für restentleerte Verpackungen, welche bis-
lang in § 3 Abs. 12 enthalten war, wird nun nach Absatz 6
übertragen.

Wie bislang definiert Absatz 11 den Begriff des privaten
Endverbrauchers, bei dem gemäß § 6 Abs. 1 Satz 2 duale
Systeme flächendeckend eine regelmäßige Abholung ge-
brauchter Verkaufsverpackungen zu gewährleisten haben.
§ 6 sieht nun für Verkaufsverpackungen, die beim privaten
Endverbraucher anfallen, grundsätzlich die Erfassung durch
duale Systeme vor. Die bisherige Regelung in Anhang I
Nr. 3 Abs. 2, wonach eine Erfassung der Verkaufsver-
packungen auch an typischen Anfallstellen des Freizeit-
bereichs (insbesondere Ferienanlagen, Freizeitparks, Sport-
stadien, Raststätten und vergleichbare Einrichtungen) zu
erfolgen hat, wurde in den Absatz 11 integriert.

Einleitung zu den §§ 6 und 7

Durch den neuen § 6 Abs. 1 Satz 1 werden Hersteller und
Vertreiber von Verkaufsverpackungen, die bei privaten End-
verbrauchern anfallen, nun dazu verpflichtet, sich hinsicht-
lich dieser von ihnen in Verkehr gebrachten Verkaufsver-
packungen zur Gewährleistung der flächendeckenden
haushaltsnahen Rücknahme an einem nach § 6 Abs. 3 fest-
gestellten dualen System zu beteiligen. Die bisher in der
Verpackungsverordnung eingeräumte Wahlmöglichkeit,

entweder vom Verbraucher gebrauchte, restentleerte Ver-
kaufsverpackungen am Ort der tatsächlichen Übergabe oder
in dessen unmittelbarer Nähe selbst unentgeltlich zurück-
zunehmen und einer Verwertung zuzuführen oder sich zur
Befreiung von diesen Pflichten an einem festgestellten dua-
len System zu beteiligen, entfällt zukünftig.

Vertreiber können lediglich die aufgrund der Beteiligung
nach § 6 Abs. 1 Satz 1 von ihnen an ein duales System ent-
richteten Entgelte nach § 6 Abs. 1 Satz 6 bis 9 zurück-
verlangen, soweit sie am Ort der Abgabe Verkaufsver-
packungen vom Verbraucher zurückgenommen haben und
anschließend einer Verwertung gemäß Anhang I Nr. 1 zuge-
führt haben.

Die Selbstentsorgung bleibt auf diejenigen Verkaufsverpa-
ckungen beschränkt, die nicht beim privaten Endverbraucher
gemäß § 7 anfallen. Nur soweit für bestimmte Branchenlösun-
gen eine Genehmigung durch die zuständigen Behörden ge-
mäß § 6 Abs. 2 erteilt worden ist, können bei nach § 3 Abs. 11
Satz 2 vergleichbaren Anfallstellen anfallende Verkaufsver-
packungen selbst entsorgt werden. Dieses Trennungsmodell
der Regelungen der §§ 6 und 7 stellt den zentralen Kern der
Novellierung der Verpackungsverordnung dar.

Die Beteiligungspflicht der Hersteller und Vertreiber nach
§ 6 Abs. 1 für Verkaufsverpackungen findet ihre gesetzliche
Ermächtigungsgrundlage in § 24 Abs. 1 Nr. 2 KrW-/AbfG.
Nach dieser Vorschrift können Hersteller und Vertreiber
verpflichtet werden, bestimmte Erzeugnisse zurückzuneh-
men und die Rückgabe durch geeignete Maßnahmen wie
Rücknahmesysteme sicherzustellen. Rücknahmesysteme im
Sinne dieser Gesetzesvorschrift sind die nach § 6 Abs. 3
festgestellten dualen Systeme. Gemäß § 24 Abs. 1 Nr. 2
KrW-/AbfG kann der Verordnungsgeber bestimmen, dass
Hersteller und Vertreiber ihrer Rücknahmeverpflichtung ge-
meinsam mit Hilfe von Rücknahmesystemen nachkommen.
Dass es sich hierbei lediglich um eine freiwillige Beteili-
gung an Rücknahmesystemen handeln darf, ist dem Wort-
laut des § 24 Abs. 1 Nr. 2 KrW-/AbfG nicht zu entnehmen.
Nach dem systematischen Zusammenhang von § 24 Abs. 1
und § 22 KrW-/AbfG ist es Aufgabe des Verordnungsge-
bers, festzulegen, „in welcher Art und Weise die Produkt-
verantwortung wahrzunehmen ist“ (§ 22 Abs. 3 KrW-/
AbfG). Danach ist eine mittelbare Verhaltenssteuerung, die
dem gegenwärtigen § 6 zugrunde liegt, ebenso zulässig wie
eine unmittelbare Verhaltenssteuerung, wie sie mit der jetzi-
gen Neuregelung bezweckt ist. Es ist gerade das Ziel von
§ 22 ff. KrW-/AbfG, die gemeinsame Produktverantwor-
tung der Hersteller und Vertreiber zu spezifizieren; der Ver-
ordnungsgeber sollte mit dieser Vorschrift nicht auf das der-
zeitige in § 6 normierte Dispensmodell festgelegt werden,
sondern eine umfassende Befugnis erhalten, die Rück-
nahme- und Rückgabepflichten der Produktverantwortli-
chen durch geeignete Maßnahmen, zu denen auch obligato-
rische Rücknahmesysteme gehören, sicherzustellen. Der
Verordnungsgeber ist durch § 24 Abs. 1 Nr. 2 KrW-/AbfG
zudem nicht darauf beschränkt worden, lediglich obliga-
torische Rücknahmesysteme, nicht aber obligatorische
Rücknahme- und Verwertungssysteme vorzusehen. Denn
Rücknahmesysteme nach § 24 Abs. 1 Nr. 2 KrW-/AbfG
schließen die Verwertung der zurückgenommenen Ver-
packungen nach der Systematik der Verpackungsverord-
nung notwendigerweise mit ein, vgl. § 24 Abs. 1 Nr. 4 und
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§ 22 Abs. 2 Nr. 5 KrW-/AbfG. Nur so kann die Produktver-
antwortung im Sinne des KrW-/AbfG schlüssig und umfas-
send ausgestaltet werden.

Die in § 6 Abs. 1 vorgesehene Beteiligungspflicht für Her-
steller und Vertreiber von Verkaufsverpackungen, die dazu
bestimmt sind, bei privaten Endverbrauchern anzufallen, ist
mit dem Grundgesetz vereinbar.

Zur Einführung der in § 6 Abs. 1 Satz 1 normierten Beteili-
gungspflicht bedarf es keines neuen förmlichen Parlaments-
gesetzes. Zwar sind nach der Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts im Bereich der Grundrechtsausübung
wesentliche Entscheidungen vom Parlament selbst zu tref-
fen (sog. Wesentlichkeitstheorie, vgl. BVerfGE 77, 170
(230 f.)); jedoch erschöpft sich die Regelung für Hersteller
und Vertreiber, die Verpackungen in Verkehr bringen, die
bei privaten Endverbrauchern anfallen können, im Kern da-
rin, dass sie sich zur Gewährleistung einer flächendecken-
den Rücknahme an einem oder mehreren Systemen beteili-
gen müssen. Es wird die bisher bestehende grundsätzliche
unmittelbare Rücknahme- und Entsorgungspflicht (§ 6
Abs. 1 alte Fassung) durch eine bloße Beteiligungspflicht an
einem der bereits bestehenden dualen Systeme ersetzt. Statt
der bisherigen grundsätzlichen Rücknahme- und Entsor-
gungspflicht wird es eine Beteiligungspflicht geben, die für
Hersteller und Vertreiber lediglich mit Zahlungspflichten an
die Systemvertreiber verbunden ist. Für diese Modifizie-
rung, die bereits ihre Grundlage im KrW-/AbfG findet, be-
darf es keiner neuen gesetzlichen Regelung.

Die in § 6 Abs. 1 normierte Beteiligungspflicht ist auch mit
den Grundrechten vereinbar.

Allerdings stellt sie ebenso wie die bereits bestehenden
Rücknahmepflichten für Verkaufsverpackungen einen Ein-
griff in die durch Artikel 12 Abs. 1 GG geschützte Freiheit
der Berufsausübung dar. Mittelbar in ihrer Berufsausübung
betroffen sind darüber hinaus die Anbieter der Selbstentsor-
gungsmodelle. Die Berufsausübung ist gemäß Artikel 12
Abs. 1 Satz 2 GG durch Gesetz oder aufgrund eines Geset-
zes beschränkbar. Regelungen der Berufsausübung werden
durch jede vernünftige Erwägung des Gemeinwohls legi-
timiert, müssen aber verhältnismäßig sein und ggf. Über-
gangsregelungen enthalten, damit sich die Betroffenen auf
die Neuregelung einstellen können (vgl. BVerfGE 39, 210
(225 ff.), BVerfGE 98, 265 (309 ff.)).

Die vorgesehene Beteiligungspflicht für Hersteller und
Vertreiber nach § 6 Abs. 1 Satz 1 dient dem langfristigen
Erhalt der bewährten haushaltsnahen Rücknahmesysteme
sowie dem Schutz dualer Systeme vor sog. Trittbrettfahrern,
die sich ihren Beteiligungspflichten bislang entzogen
haben. Sowohl eine von der Umweltministerkonferenz ein-
gesetzte Bund-Länder-Arbeitsgruppe der Länderarbeits-
gemeinschaft Abfall wie auch eine Vielzahl von Vertretern
von Herstellern und Vertreibern, die sich bislang mit ihren
Verkaufsverpackungen an dualen Systemen beteiligt haben,
sind nach intensiver Beratung zu dem Ergebnis gelangt,
dass zur Gewährleistung einer flächendeckenden haushalts-
nahen Rücknahme von Verkaufsverpackungen mit dualen
Systemen die bisherige nur mittelbare Verhaltenssteuerung
nicht mehr ausreicht und daher eine zügige Änderung der
Verpackverordnung notwendig ist. Nach vorliegenden Er-
kenntnissen werden derzeit rund 25 Prozent der Verkaufs-

verpackungen weder selbst zurückgenommen und entsorgt
noch bei dualen Systemen lizenziert. Damit erhöht sich die
Kostenlast für die sich (noch) korrekt verhaltenden Her-
steller und Vertreiber durch die sog. Trittbrettfahrer. In die-
sem Zusammenhang ist besonders zu berücksichtigen, dass
gemäß Artikel 7 der Verpackungsrichtlinie die EU-Mit-
gliedstaaten eine Gewährleistungsverantwortung für den
Bestand der haushaltsnahen Rücknahmesysteme haben. Der
Verordnungsgeber ist daher bereits EG-rechtlich aufgeru-
fen, die bestehenden Regelungen für Rücknahmesysteme
im Interesse aller Verpflichteten nachzubessern. Die vorge-
sehene Beteiligungspflicht ist auch erforderlich, da geeig-
nete, aber weniger einschneidende Modelle nicht ersichtlich
sind und sich das bisherige Modell mit seinen Wahlmög-
lichkeiten als nicht mehr ausreichend erwiesen hat. Zu die-
sem Ergebnis ist auch die von Bund und Ländern besetzte
Arbeitsgruppe der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall ge-
langt. Allein das neue Instrument der Vollständigkeitserklä-
rung nach § 10 genügt nicht, um dem Problem der Umge-
hung der Beteiligungspflichten wirksam zu begegnen, da
schon die rechtliche Möglichkeit der Selbstentsorgung von
den Trittbrettfahrern als Alibi für die Nichtbeteiligung an
dualen Systemen missbraucht wird. Mit dem Trennungsmo-
dell sollen deshalb schon rechtssystematisch die heute ge-
nutzten Schlupflöcher für Trittbrettfahrer beseitigt werden.
Die Vollständigkeitserklärung dient dabei begleitend der er-
höhten Transparenz im Vollzug.

Die nach geltender Rechtslage noch angebotenen Selbstent-
sorgungsmodelle für Verkaufsverpackungen, die bei priva-
ten Endverbrauchern anfallen, stellen keinen schützenswer-
ten Wettbewerb zu flächendeckenden dualen Systemen dar.
Die Rücknahmequoten dieser Selbstentsorgermodelle an
den rücknahmepflichtigen Verkaufsstellen liegen unter
5 Prozent. Die tatsächliche Erfassung der Verkaufsver-
packungen der Beteiligten solcher Modelle über kommu-
nale Restmüllbehälter oder Behälter der dualen Systeme
widerspricht der Systematik der Produktverantwortung und
der Finanzierungsverantwortung. Das Erreichen der Erfas-
sungs- und Verwertungsquoten allein über so genannte
Großanfallstellen im Rahmen dieser Selbstentsorgermodelle
stellt einen unfairen Wettbewerb zu Lasten der dualen Sys-
teme („Rosinenpickerei“) dar.

Die vorgesehene Beteiligungspflicht belastet die Betroffe-
nen nicht übermäßig. Die Angemessenheit des Grundrechts-
eingriffs gegenüber Herstellern und Vertreibern und ins-
besondere auch gegenüber den bisherigen Anbietern von
Selbstentsorgermodellen bleibt unter anderem auch deshalb
gewahrt, weil es auch zukünftig eine Selbstentsorgung ge-
ben wird. Nach § 6 Abs. 2 bleibt die Möglichkeit für Selbst-
entsorgung bei den privaten Haushaltungen gleichgestellten
Anfallstellen mit Genehmigungsvorbehalt erhalten. Nach
§ 7 gilt für Verpackungen, die bei (groß-)gewerblichen/in-
dustriellen Endverbrauchern anfallen, die Selbstentsor-
gung. Die Angemessenheit des Grundrechtseingriffs bleibt
um so mehr gewahrt, als Vertreiber zudem die aufgrund der
Beteiligung nach § 6 Abs. 1 Satz 1 von ihnen an ein duales
System entrichteten Entgelte nach § 6 Abs. 1 Satz 6 bis 9
zurückverlangen können, soweit sie am Ort der Abgabe
Verkaufsverpackungen vom Verbraucher zurückgenommen
haben und anschließend einer Verwertung gemäß Anhang I
Nr. 1 zugeführt haben.
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Um den betroffenen Herstellern und Vertreibern, die sich
nach den neuen Regelungen nun an dualen Systemen betei-
ligen müssen, und den Selbstentsorgergemeinschaften eine
angemessene Übergangsfrist einzuräumen, tritt die geplante
Novellierung erst 6 Monate nach der Verkündung in Kraft.

Zu § 6

§ 6 Abs. 1 regelt nun die neuen Beteiligungspflichten für
Hersteller und Vertreiber, die mit Ware befüllte Verkaufs-
verpackungen, die typischerweise beim privaten End-
verbraucher anfallen, erstmals in den Verkehr bringen. Die
Beteiligungspflicht für Verkaufsverpackungen an flächen-
deckenden Rücknahmesystemen trifft also im Regelfall den
Erstinverkehrbringer/Abfüller. Von dieser Regelung ab-
weichend eröffnet Satz 2 die Möglichkeit, dass sich anstelle
des Erstinverkehrbringers ein anderer Hersteller oder Ver-
treiber der Vertriebskette hinsichtlich der von ihnen in den
Verkehr gebrachten Verkaufsverpackungen an einem flä-
chendeckenden Rücknahmesystem beteiligt. Satz 3 enthält
eine Sonderregelung für Serviceverpackungen im Sinne von
§ 3 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2. Danach können die Erstinverkehr-
bringer von Serviceverpackungen (u. a. Lebensmittelhand-
werk wie Bäcker und Metzger) verlangen, dass die sie
beliefernden Hersteller bzw. Vorvertreiber von Servicever-
packungen den Beteiligungspflichten an einem System nach
§ 6 Abs. 3 hinsichtlich der von ihnen in Verkehr gebrachten
Serviceverpackungen nachkommen. Diese Sonderregelung
soll sicherstellen, dass auch die Serviceverpackungen im
Lebensmittelhandwerk am flächendeckenden Rücknahme-
system hinsichtlich ihrer Entsorgungskosten beteiligt wer-
den, ohne dass hierfür die große Anzahl kleiner und mittel-
ständischer Betriebe des Lebensmittelhandwerks dieser
Beteiligungspflicht selbst nachkommen muss. In Ergänzung
zu Satz 1 enthält Satz 4 ein Verbot des Inverkehrbringens
für Verkaufsverpackungen nach Satz 1, wenn sich die Her-
steller und Vertreiber hinsichtlich dieser Verpackungen
nicht an einem System nach Absatz 3 beteiligt haben. Hier-
nach darf kein Letztvertreiber, selbst wenn ihn die Betei-
ligungspflicht nach § 6 Abs. 1 nicht trifft, eine nicht bei
einem Rücknahmesystem beteiligte Verkaufsverpackung in
den Verkehr bringen. Jede Zuwiderhandlung kann nach § 15
Abs. 1 Nr. 7 als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden. Mit
§ 6 Abs. 1 Satz 5 wird nun ein Kostenerstattungsanspruch
für Systembetreiber gegenüber denjenigen Herstellern und
Vertreibern, die sich entgegen dieser Verordnung nicht an
einem System beteiligen, in die Verordnung aufgenommen.
Dieser Anspruch dient zudem dem Schutz gleicher Wett-
bewerbsbindung für die nach Satz 1 verpflichteten Herstel-
ler und Vertreiber. Satz 6 ermöglicht weiterhin eine indi-
viduelle Wahrnehmung der Produktverantwortung, indem
ein Vertreiber die von ihm in Verkehr gebrachten Verkaufs-
verpackungen selbst zurücknimmt und verwertet. Soweit
Vertreiber am Ort der Abgabe Verkaufsverpackungen vom
Verbraucher zurückgenommen haben und anschließend
einer Verwertung gemäß Anhang I Nr. 1 zugeführt haben,
können sie die aufgrund der Beteiligung nach Absatz 1
Satz 1 von ihnen an ein duales System entrichteten Entgelte
zurückverlangen. Hierbei dürfen nur Verkaufsverpackungen
berücksichtigt werden. Soweit Verkaufsverpackungen zu-
rückgenommen und in Abzug gebracht werden, für die ein
anderer Hersteller oder Vertreiber eine Beteiligung an einem
dualen System vorgenommen hat, muss es sich um Ver-

kaufsverpackungen gleicher Materialart und Größe für Wa-
ren handeln, die der erstattungsanspruchstellende Vertreiber
selbst in seinem Sortiment führt. Der Vertreiber hat die Aus-
wahl des nach Anhang I Nr. 2 Abs. 4 in Verbindung mit
Nr. 4 Satz 8 zu beauftragenden Sachverständigen mit dem
System nach Absatz 3 abzustimmen, bei dem er den An-
spruch geltend macht. Der Sachverständige hat insbeson-
dere die am Laden praktizierte Rücknahme regelmäßig zu
überprüfen, um eine hohe Gewähr dafür sicherzustellen,
dass nur vom Endverbraucher zurückgegebene Verkaufsver-
packungen des jeweiligen Vertreibers in Abzug gebracht
werden bzw. von Verkaufsverpackungen gleichen Materials
und gleicher Größe, soweit es sich um Waren handelt, die
der Vertreiber auch in seinem Sortiment führt.

Der Umfang der Beteiligungspflicht nach § 6 Abs. 1 ist an-
hand objektiver Kriterien zu beurteilen. Der Umfang der
Beteiligungspflicht der einzelnen Hersteller und Vertreiber
bleibt unverändert. Soweit Waren in Verkaufsverpackungen,
die dazu bestimmt waren, den privaten Endverbraucher
nach § 3 Abs. 11 zu erreichen, zum Beispiel wegen Ablaufs
des Mindesthaltbarkeitsdatums nicht an den privaten End-
verbraucher abgegeben wurden, können Abzüge von der
Beteiligungspflicht nach Satz 1 nur geltend gemacht wer-
den, soweit der Rücklauf der nicht abgesetzten Waren im
Einzelnen dokumentiert ist. Ein solcher Abzug von der Be-
teiligungspflicht scheidet für gestohlene oder sonst verloren
gegangene Waren in Verkaufsverpackungen aus, da davon
auszugehen ist, dass diese Verkaufsverpackungen in den
hierfür vorgesehenen Erfassungssystemen der dualen Sys-
teme anfallen werden.

Mit Abs. 2 wird die Möglichkeit eröffnet, für Verkaufsver-
packungen, die bei nach § 3 Abs. 11 Satz 2 den privaten
Haushaltungen gleichgestellten Anfallstellen anfallen, bran-
chenbezogene Selbstentsorgermodelle weiter zu betreiben
oder neu zu errichten. Der Verordnungsgeber verfolgt hier-
mit das Ziel, funktionierende Selbstentsorgermodelle, die es
im Bereich der den privaten Haushaltungen gleichgestellten
Anfallstellen und im Bereich gewerblicher Anfallstellen,
die Endverbraucher i. S. d. § 7 sind, schon heute gibt, auch
zukünftig zu erhalten und die Möglichkeit zu eröffnen, in
diesen Bereichen auch zukünftig neue Selbstentsorgermo-
delle errichten zu können. Erforderlich ist hierfür eine Ge-
nehmigung durch die zuständige Landesbehörde. Für die
Verwertung der bei allen diesen genehmigten Selbstent-
sorgerlösungen angeschlossenen Anfallstellen erfassten
Verkaufsverpackungen gilt Anhang I Nr. 1 und 4 entspre-
chend. Die Genehmigung für eine branchenbezogene
Selbstentsorgerlösung kann sowohl von den Herstellern und
Vertreibern selbst aber auch von einem Anbieter eines bran-
chenbezogenen Selbstentsorgermodells als hierfür beauf-
tragter Dritter bei den zuständigen Behörden der Länder be-
antragt werden.

Nach § 6 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 ist bei Antragstellung für die
Genehmigung zum einen glaubhaft zu machen, dass im je-
weiligen Land geeignete branchenbezogene Erfassungs-
strukturen eingerichtet sind, die sämtliche Anfallstellen
nach § 3 Abs. 11 Satz 2 einbeziehen, an denen Verkaufsver-
packungen der jeweiligen Hersteller und Vertreiber anfal-
len. Ein branchenbezogenes Selbstentsorgermodell wäre
z. B. für die Entsorgung und Verwertung sämtlicher
Kfz-Werkstätten hinsichtlich der bei ihnen anfallenden Ver-
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kaufsverpackungen für die dort eingesetzten Kfz-Ersatzteile
möglich. Als branchenbezogenes Selbstentsorgermodell
wäre aber auch z. B. die Erfassung und Verwertung sämt-
licher Behälter, mit denen Öl- und Schmierstoffe für den
Kfz-Bereich an Werkstätten, Tankstellen und im Einzelhan-
del gesondert erfasst werden, genehmigungsfähig. Solche
Selbstentsorgermodelle können dabei sowohl Anfallstellen
nach § 3 Abs. 11 Satz 2 aber auch gewerbliche Anfallstellen
nach § 7 innerhalb einer Branche einbeziehen.

Weiterhin ist nach § 6 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 bei Antragstel-
lung für die Genehmigung glaubhaft zu machen, dass hin-
sichtlich der Verwertung aller erfassten Verkaufsverpackun-
gen in einem Branchenmodell die Anforderung an die
Verwertung nach Anhang I Nr. 1 und 4 eingehalten werden
können, ohne dass hierfür Verkaufsverpackungen anderer
Branchen oder Transport- und Umverpackungen in einem
Mengenstromnachweis angerechnet werden müssten. Wer-
den innerhalb eines branchenbezogenen Selbstentsorgermo-
dells sowohl Anfallstellen nach § 3 Abs. 11 Satz 2 als auch
gewerbliche Anfallstellen nach § 7 Abs. 1 entsorgt, ist hin-
sichtlich aller Verkaufsverpackungen die Einhaltung der
Anforderungen an die Verwertung nach Anhang I Nr. 1
und 4 zu gewährleisten.

Die Genehmigung nach Satz 1 kann gemäß § 36 Abs. 2
Nr. 3 VwVfG nach pflichtgemäßen Ermessen mit einem
Widerrufsvorbehalt versehen werden.

Wie bisher enthält § 6 Abs. 3 die Systemanforderungen für
Rücknahmesysteme für Verkaufsverpackungen. Hierbei hat
jedes System die Flächendeckung zu gewährleisten. Zwar
können nach § 6 Abs. 3 Satz 3 mehrere Systeme bei der
Einrichtung und dem Betrieb ihrer Systeme zusammenwir-
ken, indem sie z. B. gemeinsame Erfassungsstrukturen nut-
zen, allerdings erlaubt § 6 Abs. 3 Satz 3 nicht, dass ver-
schiedene Systeme die von ihnen abgedeckten Flächen in
einem Bundesland addieren. Jedes System muss für sich in
jedem Bundesland, in dem es festgestellt werden will bzw.
festgestellt ist, die Flächendeckung gewährleisten.

Absatz 4 regelt nun detaillierter die Abstimmung von Syste-
men mit den vorhandenen Sammel- und Verwertungssyste-
men der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger. Diesem
Regelungsbereich kommt zukünftig eine größere Bedeutung
zu, da zwischenzeitlich mehrere duale Systeme landes- oder
bundesweit tätig sind. Nach Absatz 4 Satz 6 können nun-
mehr auch die Systembetreiber von den öffentlich-recht-
lichen Entsorgungsträgern verlangen, ihnen die Mitbenut-
zung ihrer Einrichtung gegen ein angemessenes Entgelt zu
gestatten. Mit dem neuen Satz 7 wird klargestellt, dass die
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger im Rahmen der
Abstimmung die Erfassung stoffgleicher Nichtverpackun-
gen gegen ein angemessenes Entgelt verlangen können.
Nach Satz 10 kann sich ein System, welches im Gebiet
eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers neu hinzu-
tritt, der bereits geltenden Abstimmung unterwerfen.
Satz 11 regelt nun, unter welchen Voraussetzungen öffent-
lich-rechtliche Entsorgungsträger eine Anpassung der Ab-
stimmung verlangen können.

Die neuen Absätze 5 und 6 enthalten die Regelungen zur
Feststellung eines Systems durch die oberste Landesbe-
hörde. Die Pflicht zur Leistung einer Sicherheit wurde er-
weitert. Nach Absatz 5 Satz 3 können die Behörden verlan-
gen, dass der Systembetreiber auch eine angemessene

Sicherheit für den Fall leistet, dass er oder die von ihm Be-
auftragten die Pflichten der Verordnung ganz oder teilweise
nicht erfüllen.

Nach Absatz 7 haben sich die Systeme an einer Gemein-
samen Stelle zu beteiligen. Die Einrichtung war durch den
Verordnungsgeber anzuordnen, da durch die Mehrzahl der
Systeme, die zwischenzeitlich am Markt entstanden sind
und zukünftig noch entstehen können, die anteilige Mit-
benutzung der Erfassungssysteme, die Aufteilung der abge-
stimmten Nebenentgelte sowie die wettbewerbsneutrale
Koordination der Ausschreibung zwischen den Systembe-
treibern festzulegen sind. Die Koordination der Ausschrei-
bung zwischen den Systemen hat in Einklang mit den wett-
bewerbsrechtlichen Bestimmungen diskriminierungsfrei
unter Beachtung des Behinderungsverbotes zu erfolgen. Die
Kartellbehörden sind zu beteiligen. Nach Satz 3 wird die
Feststellung eines Systems unwirksam, wenn sich das
System nicht an der Gemeinsamen Stelle beteiligt. Bei
Entscheidungen, die die Belange der öffentlich-rechtlichen
Entsorgungsträger betreffen, hört die Gemeinsame Stelle
die kommunalen Spitzenverbände an.

Der mit § 6 Abs. 7 verbundene Eingriff in den Schutzbe-
reich des Artikels 9 Abs. 1 des Grundgesetzes (sog. nega-
tive Vereinigungsfreiheit) ist gerechtfertigt. Der sachliche
Grund für die Einrichtung einer Gemeinsamen Stelle ist da-
rin zu sehen, dass bei größerer Zahl von am Markt tätigen
Systembetreibern eine Koordinierung im Hinblick auf die
Ermittlung der anteilig zuzuordnenden Verpackungsmengen
mehrerer Systeme im Gebiet eines öffentlich-rechtlichen
Entsorgungsträgers, die Aufteilung der abgestimmten Ne-
benentgelte sowie die wettbewerbsneutrale Koordination
der Ausschreibungen erfolgen muss. Hierfür ist das Mittel
der Einrichtung und Beteiligung an einer Gemeinsamen
Stelle durch § 6 Abs. 7 auch geeignet. Dahinter steht das
übergeordnete Gemeinwohlinteresse, die gemeinsame, flä-
chendeckende und haushaltsnahe Erfassung von Verkaufs-
verpackungen im fairen Wettbewerb mehrerer Systembe-
treiber im Zusammenspiel mit den öffentlich-rechtlichen
Entsorgungsträgern langfristig sicherzustellen.

Hierzu ist die Anordnung zur Teilnahme an einer Gemeinsa-
men Stelle für alle Systembetreiber auch erforderlich. Die-
ser Zweck kann nicht durch ein milderes, gleichwirksames
Mittel erreicht werden, welches weniger in die Grundrechte
der Betroffenen eingreift. Die bisherige freiwillige Mit-
gliedschaft der Systembetreiber, wie sie derzeit auf vertrag-
licher Basis in der Clearingstelle besteht, stellt die notwen-
dige Koordinierung aller am Markt tätigen Systembetreiber
nämlich nur so lange sicher, wie sich alle am Markt tätigen
Systembetreiber freiwillig und konstruktiv an der Clearing-
stelle beteiligen. Dies war bisher vor allem deshalb gege-
ben, weil neben dem Dualen System Deutschland GmbH
bislang nur zwei weitere Systembetreiber am Markt tätig
waren. Diese Situation hat sich aber nun verändert. In ein-
zelnen Ländern sind derzeit bereits bis zu fünf Systeme ne-
beneinander festgestellt. Bis zu vier weitere neue Systeme
betreiben in einzelnen Ländern aktuell ihre Feststellung.
Angesichts dieses verstärkten Wettbewerbs kann es bei
einer nur freiwilligen Mitwirkung an der notwendigen Ko-
ordinierung zwischen den dualen Systemen beim Betrieb
eines gemeinsamen Erfassungssystems nicht verbleiben.
Der Verordnungsgeber hätte zur Sicherung der flächende-
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ckenden haushaltsnahen Erfassung und Verwertung von
Verkaufsverpackungen auch vorsehen können, dass es nur
einen einzigen Systembetreiber hätte geben dürfen. Hierauf
hat der Verordnungsgeber bewusst verzichtet, um den Wett-
bewerb auch in diesem Sektor zu fördern. Als milderes
Mittel ist nun lediglich vorgesehen, dass sich die am Markt
tätigen Systembetreiber zumindest insoweit abstimmen
müssen, dass die flächendeckende haushaltsnahe Erfassung
von Verkaufsverpackungen in einem Erfassungssystem
sichergestellt wird. Dieses Forum für die zwingend notwen-
dige Koordinierung zwischen den am Markt tätigen Sys-
temen hat der Verordnungsgeber „Gemeinsame Stelle“ ge-
nannt.

Absatz 8 enthält in Anlehnung an den bisherigen § 6 Abs. 1
eine Regelung ausschließlich für den Fall, dass in einem
oder mehreren Bundesländern kein System nach Absatz 1
eingerichtet ist. In diesem Fall leben die bisher nach § 6
Abs. 1 bestehenden individuellen Rücknahme- und Verwer-
tungspflichten der Hersteller und Vertreiber unmittelbar
wieder auf. Allerdings wurde für diesen Fall darauf verzich-
tet, für den Versandhandel besondere Regelungen zu treffen.

Die Absätze 9 und 10 enthalten die erforderlichen klarstel-
lenden Regelungen hinsichtlich des Anwendungsbereiches
von § 6. Für Verkaufsverpackungen schadstoffhaltiger Füll-
güter sowie für pfandpflichtige Einweggetränkeverpackun-
gen gelten die Sonderregelungen der §§ 6 bzw. 9. Für Mehr-
wegverpackungen gilt lediglich Absatz 8 des § 6, da diese
nicht in dualen Systemen zu erfassen, sondern über die
vorhandenen Rückführungswege einer Wiederverwendung
zuzuführen sind. Auf die Festlegung von Mindestver-
wertungsquoten konnte verzichtet werden, da Mehrwegver-
packungen ohnehin wieder verwendet werden.

Zu § 7

§ 7 enthält nunmehr in Ergänzung zu § 6 die Rücknahme-
pflichten für Verkaufsverpackungen, die nicht beim privaten
Endverbraucher anfallen. § 7 betrifft daher sämtliche An-
fallstellen, die nicht private Haushalte und nicht den priva-
ten Haushaltungen nach § 3 Abs. 11 gleichgestellt sind.
Hersteller und Vertreiber, die nicht beim privaten Endver-
braucher anfallende Verkaufsverpackungen in den Verkehr
bringen, können die Entsorgung dieser gewerblichen Ver-
kaufsverpackungen nicht über duale Systeme regeln, son-
dern haben die Rücknahme und Verwertung nach § 7 selbst
zu organisieren. Dabei können wie bisher zwischen den
Entsorgungspflichtigen und der jeweiligen gewerblichen
Anfallstelle Vereinbarungen über den Ort, die Rückgabe
und die Kostenregelung getroffen werden. Hinsichtlich der
Anforderungen an die Verwertung gilt § 4 Abs. 2 entspre-
chend; die in Anhang I enthaltenen Anforderungen an die
Verwertung gelten hier nicht. Auf die Festlegung von Min-
destverwertungsquoten und deren Nachweis wurde damit
im Unterschied zu Verkaufsverpackungen nach § 6 bewusst
verzichtet. Hierdurch wird ein spürbarer Beitrag zum Abbau
von Bürokratie geleistet. Es wird davon ausgegangen, dass
die diese gewerblichen Anfallstellen beliefernden Hersteller
und Vertreiber heute ohne weitere staatliche Kontrolle durch
Mengenstromnachweise in der Lage sind, sich der bestehen-
den Verwertungsstrukturen zu bedienen. Hierbei ist beson-
ders zu berücksichtigen, dass vor allem für die Material-
arten Papier, Pappe, Kartonagen, Metalle und Glas am

Markt positive Verkaufserlöse erzielt werden können und
damit besondere Anreize geschaffen werden, Verkaufsver-
packungen im gewerblichen Bereich möglichst sortenrein
zu erfassen, um eine Verwertung zu ermöglichen.

Zu § 8

§ 8 enthält nunmehr die bislang schon (§ 7 a. F.) bestehen-
den Rücknahmepflichten für Verkaufsverpackungen schad-
stoffhaltiger Füllgüter.

Zu § 9

§ 9 enthält nun die bislang in § 8 a. F. geregelten Pfanderhe-
bungs- und Rücknahmepflichten für Einweggetränkever-
packungen. Die bisher in § 9 enthaltenen Regelungen zur
Pfanderhebungspflicht bei Verpackungen von Wasch- und
Reinigungsmitteln und von Dispersionsfarben sind ersatzlos
entfallen.

Mit Absatz 1 Satz 4 wird eine Kennzeichnungspflicht für
Getränke in Einwegverpackungen, die nach Satz 1 der
Pfandpflicht unterliegen, eingeführt. Es wird davon abgese-
hen, ein bestimmtes einheitliches Kennzeichen hierfür vor-
zusehen. Vertreiber von Getränken in Einwegverpackungen,
die nach Absatz 1 Satz 1 der Pfandpflicht unterliegen, haben
sich an einem bundesweiten Pfandsystem zu beteiligen.

Die Sätze 5 bis 9 des Absatzes 1 werden vor allem im Hin-
blick auf den neu gefassten § 6 redaktionell angepasst.

Gemäß Absatz 1 Satz 10 sind die zurückgenommenen Ein-
weggetränkeverpackungen im Sinne von Satz 1 vorrangig
einer stofflichen Verwertung zuzuführen. Auf die Festle-
gung bestimmter Mindestverwertungsquoten wird verzich-
tet. Über die tatsächlich durchgeführte Entsorgung ist ein
gesonderter Mengenstromnachweis zu führen, welcher der
Bestätigung eines unabhängigen Sachverständigen bedarf.

Mit der Ergänzung von § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 wurde nun
ausdrücklich klargestellt, dass alle in Einweggetränkeverpa-
ckungen abgefüllten trinkbaren Wässer der Pfandpflicht un-
terliegen sollen. Zwar wird in § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 a. F.
nur Mineral-, Quell- oder Tafelwasser ausdrücklich als
pfandpflichtig eingestuft. Allerdings sind nach der amt-
lichen Begründung zur Neufassung von § 8 Abs. 2 durch
die Dritte Novelle der VerpackV die Begriffskategorien des
Lebensmittelrechts bei der Anwendung der VerpackV nach
dem Sinn und Zweck der abfallwirtschaftlichen Zielsetzung
auszulegen. Nach der abfallwirtschaftlichen Zielsetzung
von § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 a. F. sollten alle abgepackten
trinkbaren Wässer erfasst werden und gleichermaßen der
Pfandpflicht unterworfen werden. Nur so können in diesem
Marktsegment ungewollte Verzerrungen des Wettbewerbs
und die Umgehung der Pfandpflicht verhindert werden.
Hierfür spricht zudem auch schon § 1 Abs. 1 Satz 1 Min/
TafelWV, wonach die Min/TafelWV zwar zwischen Mine-
ralwasser, Quellwasser, Tafelwasser und sonstigem in zur
Abgabe an den Verbraucher bestimmten Fertigpackungen
abgefülltem Trinkwasser unterscheidet, aber dennoch glei-
chermaßen Anwendung findet.

Absatz 3 enthält nun die bisher in § 8 Abs. 2 Satz 2 a. F. ent-
haltene Klarstellung, dass Hersteller und Vertreiber von
ökologisch vorteilhaften Einweggetränkeverpackungen so-
wie von Einweggetränkeverpackungen, die nach Absatz 2
keiner Pfandpflicht unterliegen, verpflichtet sind, sich an
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einem dualen System nach § 6 Abs. 1 zu beteiligen, soweit
es sich um Verpackungen handelt, die beim privaten End-
verbraucher anfallen. Damit wird klargestellt, dass Ein-
weggetränkeverpackungen für Fruchtsäfte, Fruchtnektare,
Gemüsesäfte, Gemüsenektare, Getränke mit einem Min-
destanteil von 50 Prozent an Milch oder an Erzeugnissen,
die aus Milch gewonnen werden, und Mischungen dieser
Getränke nach Absatz 2 Nr. 3 Satz 2 zwar nicht der Pfand-
pflicht nach § 9 unterliegen, aber an einem System nach § 6
Abs. 1 zu beteiligen sind, soweit es sich um Verpackungen
handelt, die beim privaten Endverbraucher anfallen.

Zu § 10

Mit § 10 wird das neue Instrument der Vollständigkeitser-
klärung für in Verkehr gebrachte Verkaufsverpackungen
eingeführt. Die bisherige Regelung in § 10 zur Beschrän-
kung der Pfanderstattungspflichten ist ersatzlos entfallen.

Das neue Instrument der Vollständigkeitserklärung gemäß
§ 10 soll die Transparenz hinsichtlich der von Herstellern
und Vertreibern in Verkehr gebrachten Verkaufsverpackun-
gen im Vollzug erhöhen. Primäres Ziel der Regelung ist es,
Hersteller und Vertreiber von Verkaufsverpackungen dazu
anzuhalten, ihren Beteiligungspflichten an dualen Systemen
nach § 6 Abs. 1 vollständig und korrekt nachzukommen.
Der Verordnungsgeber geht davon aus, dass bereits der Um-
stand, dass Hersteller und Vertreiber zukünftig verpflichtet
werden, eine unter eigenem Namen verfasste Vollständig-
keitserklärung abzugeben, wesentlich dazu beiträgt, dass
diese ihren Beteiligungspflichten zukünftig umfassend und
vollständig nachkommen werden und es auf diese Art und
Weise gelingen wird, den Anteil der so genannten Trittbrett-
fahrer, die sich ganz oder vollständig ihren Beteiligungs-
pflichten nach § 6 Abs. 1 entzogen haben, deutlich zu redu-
zieren.

Die Vollständigkeitserklärungen werden zentral bei den In-
dustrie- und Handelskammern auf einer internetgestützten
Plattform hinterlegt.

Die für das Abfallrecht zuständigen Überwachungsbehör-
den der Länder können durch einen einfachen internetge-
stützten Zugriff in die hinterlegten Vollständigkeitserklärun-
gen einsehen und werden hierdurch in die Lage versetzt, bei
den einzelnen Herstellern und Vertreibern zu prüfen, ob
diese ihren Beteiligungspflichten nach § 6 Abs. 1 nachge-
kommen sind.

Gemäß § 10 Abs. 1 sind Hersteller und Vertreiber von Ver-
kaufsverpackungen nach § 6 verpflichtet, jährlich bis zum
1. Mai eines Kalenderjahres eine geprüfte und bestätigte
Vollständigkeitserklärung für alle von ihnen mit Ware be-
füllten Verkaufsverpackungen, die sie im vorangegangenen
Kalenderjahr erstmals in Verkehr gebracht haben, zu hinter-
legen. Die Abgabe einer Vollständigkeitserklärung knüpft
daran an, dass Hersteller und Vertreiber Verkaufsverpackun-
gen an private Endverbraucher in Verkehr bringen.

Absatz 2 weist aus, welche Angaben die Vollständigkeits-
erklärung zu enthalten hat.

Gemäß § 10 Abs. 3 können sich die Erstabfüller gemäß § 6
Abs. 1 mit den Herstellern der Verpackungsmaterialien da-
rauf einigen, dass diese für sie abweichend von § 10 Abs. 1
Satz 1 die Vollständigkeitserklärung hinterlegen. Eine Ver-
einbarung des Erstabfüllers mit dem Letztvertreiber, dahin-

gehend dass der Letztvertreiber die Vollständigkeitserklä-
rung hinterlegen soll, ist nach § 10 Abs. 3 ausgeschlossen.
Hierdurch soll verhindert werden, dass die Pflicht zur Ab-
gabe einer Vollständigkeitserklärung auf kleine und mittel-
ständische Betriebe abgewälzt werden kann.

§ 10 Abs. 3 Satz 3 enthält wie § 6 Abs. 1 für Servicever-
packungen eine korrespondierende Sonderregelung dahin-
gehend, dass die Vertreiber, die mit Ware befüllte Service-
verpackungen erstmals in den Verkehr bringen, von den
Herstellern bzw. Vorvertreibern der Serviceverpackungen
verlangen können, dass diese die Vollständigkeitserklärung
nach § 10 zu hinterlegen haben. Auch diese Regelung soll
dazu dienen, die Vielzahl von kleinen und mittleren Betrie-
ben des Lebensmittelhandwerks (z. B. Metzger und Bäcker)
von bürokratischen Lasten zu befreien. In nachprüfbarer
Weise werden die notwendigen Informationen nach Satz 2
dann zur Verfügung gestellt, wenn die Vertreiber, die mit
Ware befüllte Serviceverpackungen erstmals in den Verkehr
bringen, den Herstellern bzw. Vorvertreibern der Service-
verpackungen schriftlich konkrete Angaben zu ihren Ver-
triebswegen machen, aus denen ersichtlich wird, welche
Serviceverpackungen von ihnen jeweils an private und an
gewerbliche Endverbraucher abgegeben werden.

Absatz 4 enthält eine insgesamt 3-stufige Kleinmengenrege-
lung, die dazu dient, den zusätzlich entstehenden bürokra-
tischen Aufwand vor allem für kleine und mittelständische
Unternehmen deutlich zu begrenzen. Hierdurch wird dem
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Rechnung getragen. Le-
diglich diejenigen Hersteller und Vertreiber, die nach Ab-
satz 4 Satz 1 Verkaufsverpackungen in hohen Mengen im
Kalenderjahr in Verkehr bringen, haben ihre Vollständig-
keitserklärung jährlich und dann geprüft und bestätigt durch
einen Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Buchprüfer oder
unabhängigen Sachverständigen zu hinterlegen. Der Ver-
ordnungsgeber geht davon aus, dass lediglich ein kleiner
Teil der Hersteller und Vertreiber von Verkaufsverpackun-
gen, die aber für die weitaus größte Menge an Verkaufsver-
packungen verantwortlich sind, von dieser umfassenden
Pflicht zur Vollständigkeitserklärung erfasst werden wird.
Diejenigen Hersteller und Vertreiber, die oberhalb der in
Satz 2 des Absatzes 4 genannten Mengen liegen, haben ihre
Vollständigkeitserklärung nach der Erklärung des ersten
Jahres nur alle 3 Jahre abzugeben. Einer Bestätigung nach
Absatz 1 Satz 1 bedarf es hier nicht. Diejenigen Hersteller
und Vertreiber, die unter den Mengenschwellen von Ver-
kaufsverpackungen des Satzes 2 des Absatzes 4 liegen, sind
von der Pflicht, eine Vollständigkeitserklärung zu hinterle-
gen, gänzlich befreit. Der Verordnungsgeber geht davon
aus, dass die durch Sätze 2 bis 4 des Absatzes 4 begünstig-
ten Hersteller und Vertreiber zusammen nur wenige Prozent
der insgesamt in einem Kalenderjahr in Verkehr gebrachten
Verkaufsverpackungen in Verkehr bringen, zahlenmäßig
aber mindestens 2 Drittel der Hersteller und Vertreiber von
Verkaufsverpackungen in Deutschland darstellen werden.

Absatz 5 regelt die Hinterlegung der Vollständigkeitserklä-
rung bei den örtlich zuständigen Industrie- und Handels-
kammern. Die Industrie- und Handelskammern werden als
neutrale, wirtschaftsnahe und flächendeckende Organisa-
tionen als am besten geeignet zur Organisation der Hinterle-
gung der Vollständigkeitserklärung angesehen. Die Indus-
trie- und Handelskammern betreiben die Hinterlegungsstelle
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in Selbstverwaltung. Sie unterliegen keiner Fachaufsicht.
Konkretisierende Vorgaben zur technischen Ausgestaltung
der Hinterlegung werden im neuen Anhang VI festgelegt.

Gemäß Absatz 5 Satz 4 wird die Öffentlichkeit informiert,
welche Unternehmen eine Vollständigkeitserklärung abge-
geben haben. Diese Unternehmen müssen im Internet mit
Namen und Ort des Sitzes veröffentlicht werden. Die für die
Überwachung der Abfallwirtschaft zuständigen Behörden
der Länder werden in die Lage versetzt, durch einen einfa-
chen internetgestützten Zugriff auf die hinterlegten Voll-
ständigkeitserklärungen der einzelnen Hersteller und Ver-
treiber zu prüfen, ob diese ihren Beteiligungspflichten nach
§ 6 Abs. 1 nachgekommen sind. Die Länder bestimmen je-
weils selbst, welche ihrer Behörden den Zugriff erhalten.
Die nach anderem Recht bestehenden Einsichts- oder Infor-
mationsrechte bleiben unberührt. Die Vertraulichkeit von
Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen bleibt gewahrt.

Gemäß Absatz 6 haben die Systembetreiber nach § 6 Abs. 3
die Hinterlegungsstelle über die bei ihnen lizenzierten Ver-
kaufsverpackungen zu unterrichten. Die Systembetreiber
nach § 6 Abs. 3 tragen gemäß Absatz 7 die erforderlichen
Kosten und Auslagen für die gesamte Hinterlegung, sowohl
nach den Absätzen 5 und 6 sowie für die Einrichtung und
den Betrieb der Hinterlegungsstelle. Dies umfasst auch die
Entwicklungs- und Vorlaufkosten. Da die dualen Systeme
wichtige Akteure im hauhaltsnahen Erfassungssystem sind,
ist es auch angemessen, diesen die Kostentragung für die
Finanzierung der Organisation der Hinterlegung nach Ab-
satz 5 aufzuerlegen.

Zu § 11

Die Änderungen dienen der Klarstellung des Gewollten.

Zu § 13

Die vorgenommenen Änderungen dienen der redaktionellen
Berichtigung.

Zu § 15

Die Neufassung des § 15 enthält die erforderlichen Ord-
nungswidrigkeitentatbestände unter Berücksichtigung die-
ser Änderungsverordnung.

Zu § 16

Mit der befristeten Befreiung von der Pfandpflicht in Ab-
satz 2 soll die Markteinführung von Kunststoffgetränke-
verpackungen gefördert werden, die aus biologisch abbau-
baren Werkstoffen und zu mindestens 75 Prozent aus
nachwachsenden Rohstoffen hergestellt sind. Diese Ver-
packungsmaterialien können einen Beitrag zur Einsparung
fossiler Ressourcen und des klimarelevanten Gases CO2

leisten. Auf Grund des großen Anwendungspotenzials bei
Kunststoffanwendungen gelten sie als wichtige Zukunfts-
technologie. Es erscheint vor diesem Hintergrund gerecht-
fertigt, diese Verpackungen in einem Übergangszeitraum
gleich zu behandeln wie ökologisch vorteilhafte Einweg-
getränkeverpackungen. Nach dem 1. Januar 2010 gelten die
nunmehr in § 9 festgelegten Regelungen für Einweggeträn-
keverpackungen auch für Einweggetränkeverpackungen aus

biologisch abbaubaren Kunststoffen uneingeschränkt. Im
Übrigen dienen die Änderungen in Absatz 2 der redaktio-
nellen Anpassung und Klarstellung des Gewollten.

Der neue Absatz 3 enthält eine Übergangsregelung für die
Bestimmungen in § 10 Abs. 1.

Zu Anhang I (zu § 6)

Anhang I (zu § 6) wird redaktionell an die neuen Regelun-
gen des § 6 zur Beteiligungspflicht an dualen Systemen für
Verkaufsverpackungen, die beim privaten Endverbraucher
anfallen können, angepasst.

Nummer 1 enthält nun die Anforderungen an die Verwer-
tung von beim privaten Endverbraucher anfallenden Ver-
kaufsverpackungen durch die Systeme nach § 6 Abs. 1. Die
zu erfüllenden Verwertungsanforderungen und -quoten sind
nicht verändert worden. Der aufgehobene Absatz 3 ist
entfallen. Absatz 3 – neu – enthält die Bestimmungen des
bisherigen Absatzes 4 a. F. Absatz 4 – neu – enthält die
bisherige Regelung in Absatz 5 a. F. ; nach Absatz 4 Satz 2
– neu – gilt, dass die entsprechend der technischen und wirt-
schaftlichen Zumutbarkeit vorgesehene Verwertung ober-
halb der Verwertungsquoten auch dann gilt, wenn durch
duale Systeme Einrichtungen der öffentlich-rechtlichen Ent-
sorgungsträger benutzt werden.

Die bisherige Nummer 2 „Allgemeine Anforderungen an
Verpflichtete nach § 6 Abs. 1 und 2“ konnte entfallen. Diese
Anforderungen leben nur für den Fall, dass in einem Land
kein System eingerichtet ist (§ 6 Abs. 6), wieder auf und
werden nun als neue Nummer 4 geregelt. Nummer 2 enthält
nun die allgemeinen Anforderungen an duale Systeme, die
bisher in der Nummer 3 a. F. enthalten waren. Die bisher in
Nummer 3 Abs. 2 enthaltene Regelung zur Erfassung von
Verkaufsverpackungen an den typischen Anfallstellen des
Freizeitbereiches ist in § 3 Abs. 11 integriert worden. Ge-
mäß Nummer 2 Abs. 3 Nr. 2 ist den öffentlich-rechtlichen
Entsorgungsträgern, für deren Entsorgungsgebiet ausge-
schrieben wird, vor der Vergabe Gelegenheit zu geben, ihre
Belange im Vergabeverfahren geltend zu machen. Die Of-
fenlegung der Kosten nach Absatz 2 Nr. 3 a. F. kann vor
dem Hintergrund des heute bestehenden Wettbewerbs meh-
rerer dualer Systeme entfallen. Für die Vorlage der Beschei-
nigung nach Nummer 2 Abs. 3 Satz 4 wurde nun in Satz 5
die Frist jeweils zum 1. Juni eines Kalenderjahres gesetzt.

Die bisherigen Regelungen zur Beteiligung an Systemen
nach § 6 Abs. 3, die bislang in Anhang I Nr. 4 enthalten wa-
ren, sind in Nummer 3 aufgenommen worden.

Nummer 4 enthält nun die allgemeinen Anforderungen an
Verpflichtete nach § 6 Abs. 8 für den Fall, dass in einem
Land kein System nach § 6 eingerichtet ist. Nummer 4
entspricht den bisher in Nummer 2 enthaltenen Regelungen
zu „Allgemeine Anforderungen an Verpflichtete nach § 6
Abs. 1 und 2“.

Zu Anhang II (zu § 13 Abs. 2)
und zu Anhang III (zu § 13 Abs. 3)

Die in den Anhängen II und III vorgenommenen Änderun-
gen dienen der redaktionellen Berichtigung.
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Zu Anhang VI (zu § 10 Abs. 5)

Der neue Anhang VI konkretisiert das Verfahren der Hinter-
legung, die technischen Anforderungen an die Hinterlegung
sowie die von den verpflichteten Unternehmen zu liefern-
den Daten.

Zu Artikel 2

Durch Artikel 2 wird die in § 9 Abs. 2 Nr. 3 enthaltene Aus-
nahme von der Pfandpflicht für Erfrischungsgetränke im
Bereich der diätetischen Getränke deutlich enger gefasst.
Die Neuregelung ist erforderlich, um die mit der Verord-
nung verfolgten abfallwirtschaftlichen Zielsetzungen im
Bereich Erfrischungsgetränke nicht zu verfehlen. Die bishe-
rige Regelung hat dazu geführt, dass zahlreiche „diätetische
Erfrischungsgetränke“ entwickelt und in Konkurrenz zu den
herkömmlichen Erfrischungsgetränken vermarktet wurden.
Dadurch können derzeit bei einem nicht unerheblichen Teil
der Getränkeverpackungen die zentrale Ziele der Verord-
nung, nämlich die ökologisch vorteilhaften Verpackungen
zu stärken, Stoffkreisläufe durch eine sortenreine Rückgabe
über das Pfandsystem und anschließende hochwertige Ver-
wertung der zurückgenommen Einweggetränkeverpackun-
gen zu optimieren und das so genannte Littering einzudäm-
men, nicht mehr ausreichend gewährleistet werden.

Erfrischungsgetränke unterliegen wie bisher der Pfand-
pflicht. Die Pfandpflicht gilt nun auch für die diätetischen
Getränke. Pfandfrei bleiben weiterhin nur solche diäteti-

schen Getränke, die ausschließlich für Säuglinge oder
Kleinkinder angeboten werden. Die Ausnahme begründet
sich in der Fürsorge für die besonderen Ernährungserforder-
nisse dieser Personengruppe. Keiner Pfandpflicht unterlie-
gen ferner bilanzierte Diäten, die der diätetischen Behand-
lung von Patienten dienen und die nur unter ärztlicher
Aufsicht verwendet werden dürfen, weil sie grundsätzlich
keine Erfrischungsgetränke sind. Falls diese Erzeugnisse
jedoch wie herkömmliche Erfrischungsgetränke angeboten
und vermarktet werden und damit zu diesen in Wettbewerb
stehen, unterliegen sie gleichwohl der Pfandpflicht.

Zu Artikel 3

Artikel 3 gibt dem Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit die Möglichkeit, den Wortlaut
der geänderten Verpackungsverordnung neu bekannt zu ma-
chen (Bekanntmachungserlaubnis).

Zu Artikel 4

Artikel 4 regelt das Inkrafttreten. Die Artikelverordnung
tritt mit Ausnahme von Artikel 2 sechs Monate nach ihrer
Verkündung in Kraft. Die in Artikel 2 vorgesehene Ein-
schränkung der Befreiung von der Pfandpflicht für diäteti-
sche Getränke tritt zwölf Monate nach der Verkündung in
Kraft. Damit erhalten die Wirtschaftsbeteiligten jeweils aus-
reichend Zeit, sich auf die Umsetzung der Änderungen ein-
zustellen.
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Anlage 2

Beschluss des Bundesrates

Der Bundesrat hat in seiner 840. Sitzung am 20. Dezember
2007 beschlossen, der Verordnung gemäß Artikel 80 Abs. 2
des Grundgesetzes nach Maßgabe der sich aus der Anlage
ergebenden Änderungen zuzustimmen.

Der Bundesrat hat ferner beschlossen, die aus der Anlage
ersichtliche Entschließung zu fassen.

Ä n d e r u n g e n

und

E n t s c h l i e ß u n g

zur

Fünften Verordnung zur Änderung
der Verpackungsverordnung

A

Änderungen

1. Zu Artikel 1 Nr. 1 Buchstabe a
(§ 1 Abs. 1 Satz 3 – neu –)

Artikel 1 Nr. 1 ist wie folgt zu fassen:

,1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

„Um diese Ziele zu erreichen, soll die Verordnung
das Marktverhalten der durch die Verordnung
Verpflichteten so regeln, dass die abfallwirtschaft-
lichen Ziele erreicht und gleichzeitig die Markt-
teilnehmer vor unlauterem Wettbewerb geschützt
werden.“

b) In Absatz 2 Satz 3 wird … wie Vorlage …‘

B e g r ü n d u n g

Wesentliche Aufgabe der vorliegenden Änderungsver-
ordnung und damit auch der Verpackungsverordnung in
ihrer geänderten Fassung ist es, den Wettbewerb auf dem
durch die Verordnung geschaffenen Markt zu regeln.
Das sollte in der Verordnung zum Ausdruck kommen.
Die Änderung hat jedoch auch wesentliche Auswirkun-
gen auf die rechtliche Bewertung der Verpackungsver-
ordnung.

Mit der Ergänzung, deren Formulierung sich an § 1 des
Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) ori-
entiert, wird klargestellt, dass bei Verstößen der durch
die Verpackungsverordnung Verpflichteten die Bestim-
mungen des UWG zur Anwendung kommen. Damit
können die zivilrechtlichen Sanktionsmechanismen des
UWG rechtssicherer als bisher genutzt werden. Das
stärkt die vom Verordnungsgeber gewollte Fähigkeit zur
Selbstkontrolle der Wirtschaft.

Insbesondere die Wettbewerbszentrale als unabhängige
Institution der deutschen Wirtschaft kann maßgeblich
zur Selbstkontrolle der Wirtschaft beitragen. Dazu be-

darf es aber der Anerkennung der Verpackungsverord-
nung als Regelung, „die auch dazu bestimmt ist, im Inte-
resse der Marktteilnehmer das Marktverhalten zu
regeln“ (§ 4 Nr. 11 UWG). Dies wurde bisher von Ge-
richten unterschiedlich bewertet (vgl. z. B. die Urteile
OLG Köln 6 U 212/02, Ziffer 43 bzw. OLG Hamm 4 U
92/06). Die vorgeschlagene Ergänzung des § 1 Abs. 1
würde hier Rechtsklarheit schaffen und entspricht im
Übrigen einem Vorschlag des LAGA-Berichts der AG
„Wettbewerb“.

2. Zu Artikel 1 Nr. 2 Buchstabe d (§ 3 Abs. 11)

In Artikel 1 Nr. 2 Buchstabe d ist § 3 Abs. 11 wie folgt
zu fassen:

„(11) Endverbraucher im Sinne dieser Verordnung ist
derjenige, der die Waren in der an ihn gelieferten Form
nicht mehr weiterveräußert. Private Endverbraucher im
Sinne dieser Verordnung sind Haushaltungen und ver-
gleichbare Anfallstellen von Verpackungen, insbeson-
dere Gaststätten, Hotels, Kantinen, Verwaltungen,
Kasernen, Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen, kari-
tative Einrichtungen, Freiberufler und typische Anfall-
stellen des Kulturbereichs wie Kinos, Opern und
Museen sowie des Freizeitbereichs wie Ferienanlagen,
Freizeitparks, Sportstadien und Raststätten. Vergleich-
bare Anfallstellen im Sinne von Satz 2 sind außerdem
landwirtschaftliche Betriebe und Handwerksbetriebe,
die über haushaltsübliche Sammelgefäße für Papier,
Pappe, Kartonagen und Leichtverpackungen mit nicht
mehr als maximal je Stoffgruppe einem 1 100-Liter-
Umleerbehälter im haushaltsüblichen Abfuhrrhythmus
entsorgt werden können.“

F o l g e ä n d e r u n g

In Artikel 1 Nr. 3 ist in § 6 Abs. 2 Satz 1 Eingangssatz
und Nr. 1 jeweils nach der Angabe „§ 3 Abs. 11 Satz 2“
die Angabe „und 3“ einzufügen.1

B e g r ü n d u n g

Die redaktionelle Änderung in § 3 Abs. 11 Satz 2 und
Satz 3 (neu) ist grammatikalisch notwendig um klarzu-
stellen, dass das Mengenkriterium des 1 100-Liter-Um-
leerbehälters nur für Handwerksbetriebe und landwirt-
schaftliche Betriebe gilt.

In der Auflistung der Anfallstellen des Freizeitbereichs
sollte deutlich gemacht werden, dass auch Kultureinrich-
tungen der Freizeit dienen und somit vergleichbare
Anfallstellen sind. Andernfalls besteht die Gefahr, dass
diese Einrichtungen auch bei nur geringem Ver-
packungsabfallaufkommen als gewerbliche Großanfall-
stellen eingestuft werden.

Das bei Druckereien und sonstigen papierverarbeitenden
Betrieben anfallende Druckpapier ist gewöhnlich hoch-

1 Vergleiche hierzu Nummer 5.
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wertig und wird nicht zusammen mit Verpackungspapier
erfasst. Daher bedarf es einer Privilegierung der Drucke-
reien nicht. Mit der gleichen Begründung könnten an-
dernfalls auch glas-, kunststoff- oder metallverarbei-
tende Betriebe in die Ausnahme einbezogen werden, die
jeweils anderen Verpackungsmaterialien dürften eben-
falls nicht über duale Systeme erfasst werden. Zudem
wird jede auch noch so kleine Druckerei zu einem Be-
trieb, bei dem der Letztvertreiber nach § 7 Verkaufsver-
packungen selbst abholen muss. Weiter lässt die EU-Ver-
packungsrichtlinie keine Ausnahmen für bestimmte
Branchen zu, sie fordert im Gegenteil in Artikel 2, dass
die Richtlinie für alle Verpackungen und Verpackungs-
abfälle unabhängig von Anfallstelle und Material gilt.
Außerdem fehlen diese Verpackungen in der Quotenbe-
rechnung.

Die zu streichende Ausnahme beruht entgegen gelegent-
lich geäußerter Auffassungen nicht auf einer Entschei-
dung des Bundeskartellamts. Denn dieses hat in dem
fraglichen, letztlich auch eine andere Thematik betref-
fenden Verfahren B-10-8-93 keine Entscheidung getrof-
fen, sondern das Verfahren eingestellt.

3. Zu Artikel 1 Nr. 3 (§ 6 Abs. 1 Satz 2)

In Artikel 1 Nr. 3 ist § 6 Abs. 1 Satz 2 zu streichen.

F o l g e ä n d e r u n g e n

Artikel 1 ist wie folgt zu ändern:

a) In Nummer 3 ist § 6 Abs. 1 wie folgt zu ändern:

aa) Im bisherigen Satz 3 ist der einleitende Halbsatz
wie folgt zu fassen:

„Abweichend von Satz 1 können Vertreiber,“.

bb) In den bisherigen Sätzen 7 und 9 ist jeweils die
Angabe „nach Satz 6“ durch die Angabe „nach
Satz 5“ zu ersetzen.

b) In Artikel 1 Nr. 7 ist § 10 Abs. 3 wie folgt zu ändern:

aa) Die Sätze 1 und 2 sind zu streichen.

bb) Der bisherige Satz 3 ist wie folgt zu fassen:

„Vertreiber, die mit Ware befüllte Servicever-
kaufsverpackungen im Sinne von § 3 Abs. 1
Nr. 2 Satz 2, die typischerweise beim privaten
Endverbraucher anfallen, erstmals in den Ver-
kehr bringen, können von den Herstellern oder
Vertreibern oder Vorvertreibern dieser Service-
verpackungen verlangen, dass letztere die Ver-
pflichtung nach Absatz 1 Satz 1 übernehmen,
soweit sie sich hinsichtlich der von ihnen gelie-
ferten Serviceverpackungen an einem oder meh-
reren Systemen nach § 6 Abs. 3 beteiligen.“

c) In Nummer 10 ist in § 15 Nr. 7 die Angabe „§ 6
Abs. 1 Satz 4“ durch die Angabe „§ 6 Abs. 1 Satz 3“
zu ersetzen.

B e g r ü n d u n g

Durch die Neufassung des § 6 Abs. 1 Satz 1 soll die
Pflicht, sich an einem oder mehreren Systemen nach Ab-
satz 3 zu beteiligen, grundsätzlich dem Erstinverkehr-
bringer obliegen. Dies ist nicht nur vor dem Hintergrund
des Prinzips der Produktverantwortung sachgerecht, so

kann auch Transparenz gewährleistet und der Vollzug
vereinfacht werden. Absatz 1 Satz 2 sieht jedoch vor,
dass die betroffenen Hersteller oder Vertreiber mit ande-
ren Herstellern und Vertreibern abweichende Vereinba-
rungen über die Beteiligung an einem System treffen
können. Diese Möglichkeit einer Weitergabe der Betei-
ligungspflicht nach unten – also vom Erstinverkehrbrin-
ger über den Großhändler zum Letztvertreiber (z. B.
Tankstellenpächter, Kioskbetreiber, Gastwirt) – birgt das
Risiko einer „Atomisierung der Lizenzmengen“ in sich
und kann die Anreize verstärken, entsprechende Kleinst-
mengen aus Kostengründen bei geringem Entdeckungs-
risiko gar nicht zu lizenzieren. Diese Regelung sollte
daher entfallen. Die in Absatz 1 Satz 3 vorgesehene Aus-
nahme für mit Ware befüllte Serviceverkaufsverpackun-
gen reicht aus.

4. Zu Artikel 1 Nr. 3 (§ 6 Abs. 1 Satz 6 bis 9)

In Artikel 1 Nr. 3 sind in § 6 Abs. 1 die Sätze 6 bis 9
durch folgende Sätze 6 bis 8 zu ersetzen:

„Soweit ein Vertreiber nachweislich die von ihm in Ver-
kehr gebrachten und an private Endverbraucher abgege-
benen Verkaufsverpackungen am Ort der Abgabe zu-
rückgenommen und auf eigene Kosten einer Verwertung
entsprechend den Anforderungen nach Anhang I Nr. 1
zugeführt hat, können die für die Beteiligung an einem
System nach Absatz 3 geleisteten Entgelte zurückver-
langt werden. Satz 6 gilt entsprechend für Verkaufsver-
packungen, die von einem anderen Vertreiber in Verkehr
gebracht wurden, wenn es sich um Verpackungen der-
selben Art, Form und Größe und solcher Waren handelt,
die der Vertreiber in seinem Sortiment führt. Der Nach-
weis nach Satz 6 hat entsprechend den Anforderungen
nach Anhang I Nr. 4 Satz 1 bis 4 und 8 zu erfolgen.“

B e g r ü n d u n g

Durch die Änderung in § 6 Abs. 1 Satz 6 wird klarge-
stellt, dass Verpackungen bereits an der Verkaufsstelle
zurückgelassen werden können und nicht erst in der pri-
vaten Haushaltung anfallen müssen, um auf die Lizenz-
entgelte angerechnet werden zu können. Diese Klarstel-
lung ist erforderlich für Umverpackungen, die nach § 5
weiterhin an der Verkaufsstelle zurückgenommen wer-
den müssen und gleichzeitig (wegen der dem Käufer ein-
geräumten Möglichkeit der Mitnahme) künftig auch bei
einem System nach § 6 Abs. 3 lizenziert werden müssen.
Daneben stellt die geänderte Formulierung klar, dass die
Rücknahme- und Anrechnungsmöglichkeit für Verpa-
ckungen erhalten bleibt, die beispielsweise bei Sportver-
anstaltungen eingesetzt und vor Ort über ein geschlosse-
nes Rücknahmesystem erfasst werden.

Bei der Anrechnungsmöglichkeit der geleisteten Ent-
gelte (§ 6 Abs. 1 Satz 6 am Ende) entfällt die bisher vor-
gesehene Beschränkung auf die von den Vertreibern ent-
richteten Entgelte („von ihnen entrichteten Entgelte“). In
der Regel sind Lizenznehmer und Letztvertreiber nicht
identisch. In der Formulierung der Bundesregierung
würde die Anrechnungsmöglichkeit daher leer laufen.

Zur Klarstellung des Gewollten wird darüber hinaus die
Regelung über die Einbeziehung von „Fremdverpackun-
gen“ in einen eigenen Satz gefasst.
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Auf detaillierte Regelungen zum Nachweis der Sammel-
quoten und zur Auswahl des Sachverständigen kann ver-
zichtet werden, da bereits die entsprechende Anwendung
der Regelungen zum Mengenstromnachweis in ausrei-
chender Weise vor Missbrauch schützt.

5. Zu Artikel 1 Nr. 3 (§ 6 Abs. 2)

In Artikel 1 Nr. 3 ist § 6 Abs. 2 wie folgt zu fassen:

„(2) Die Pflicht nach Absatz 1 entfällt, soweit Herstel-
ler und Vertreiber bei Anfallstellen, die nach § 3 Abs. 11
Satz 2 und 31. … wie Vorlage … den privaten Haushal-
tungen gleichgestellt sind, selbst die von ihnen bei die-
sen Anfallstellen in den Verkehr gebrachten Verpackun-
gen entsprechend Absatz 8 Satz 1 zurücknehmen und
einer Verwertung zuführen und der Hersteller oder Ver-
treiber oder der von ihnen hierfür beauftragte Dritte
durch Bescheinigung eines unabhängigen Sachverstän-
digen nachweist, dass sie

1. … wie Vorlage …2

2. … wie Vorlage …

Die Bescheinigung ist mindestens einen Monat vor Be-
ginn der Rücknahme der zuständigen obersten Landes-
behörde oder der von ihr bestimmten Behörde vor-
zulegen. Der Beginn der Rücknahme ist schriftlich
anzuzeigen. Abweichend von den Sätzen 2 und 3 haben
Hersteller, Vertreiber oder die von ihnen beauftragten
Dritten, die am … [einsetzen: Datum des Tages des In-
krafttretens der Änderungsverordnung] eine Selbstent-
sorgung unter Einhaltung der in Satz 1 genannten Anfor-
derungen durchführen, die Bescheinigung innerhalb von
30 Kalendertagen nach dem … [einsetzen: Datum des
Tages des Inkrafttretens der Änderungsverordnung] der
zuständigen Behörde zuzuleiten. Absatz 5 Satz 3 und
Anhang I Nr. 1, 2 Abs. 4 und Nr. 4 gelten entsprechend.“

F o l g e ä n d e r u n g

In Artikel 1 Nr. 10 ist in § 15 Nr. 8, 9 und 10 jeweils die
Angabe „§ 6 Abs. 2 Satz 2“ durch die Angabe „§ 6
Abs. 2 Satz 5“ zu ersetzen.

B e g r ü n d u n g

Mit der Regelung wird die Selbstentsorgung für Ver-
packungen zugelassen, die bei den nach § 3 Abs. 11
Satz 2 und 3 gleichgestellten Anfallstellen anfallen,
wenn sie als so genannte Branchenlösungen zuvor durch
die zuständige Behörde genehmigt worden sind. Damit
sollen bereits existierende Branchenlösungen, wie z. B.
im Bereich der Entsorgung von Kfz-Werkstätten, erhal-
ten und die Gründung zukünftiger Branchenansätze er-
möglicht werden.

Durch den in der Verordnung geregelten Genehmigungs-
vorbehalt werden die Länder neben den Feststellungen
dualer Systeme mit erheblichen zusätzlichen Vollzugs-
aufgaben belastet. Dies steht nicht im Einklang mit den
UMK-Beschlüssen vom November 2005 und Mai 2006,
in denen die Ausschöpfung von Deregulierungspoten-
zialen eingefordert wird.

Der Änderungsvorschlag greift dies auf. Der Nachweis,
dass die Selbstentsorgung den erforderlichen Qualitäts-
anforderungen entspricht, muss durch die Vorlage einer
Bescheinigung eines unabhängigen Sachverständigen
geführt werden. Die Anforderungen, die nach Nummer 2
Abs. 4 des Anhangs I an einen unabhängigen Sachver-
ständigen gestellt werden, gelten entsprechend.

Die Einhaltung der Voraussetzungen der Selbstentsor-
gung unterliegt der allgemeinen Überwachung durch die
zuständigen Behörden. Werden die Voraussetzungen der
Ausnahmeregelung nicht erfüllt, gilt für die Hersteller
und Vertreiber die Beteiligungspflicht nach § 6 Abs. 1,
ohne dass es einer ausdrücklichen Untersagung der
Selbstentsorgung durch die zuständige Behörde bedarf.
Diese Beteiligungspflicht kann von der zuständigen
Überwachungsbehörde auf der Grundlage des § 21
KrW-/AbfG durchgesetzt werden.

Einer besonderen Ermächtigungsgrundlage für eine Un-
tersagungsanordnung bedarf es auf Grund der Systema-
tik der Ausnahmeregelung nicht. Werden die materiellen
Voraussetzungen nach § 6 Abs. 2 nicht erfüllt oder ent-
fallen sie nachträglich, tritt die Rechtsfolge, dass die
Pflicht nach § 6 Abs. 1 entfällt, entweder nicht ein oder
sie entfällt nachträglich unmittelbar (von „Gesetzes“ we-
gen). Zu den materiellen Voraussetzungen der Aus-
nahme gehört neben der Erfüllung der Rücknahme- und
Verwertungspflichten sowohl die formale Vorlage der
Sachverständigenbescheinigung als auch die Nach-
weisführung der materiellen Anforderungen in den
Nummern 1 und 2. Anordnungen nach § 21 KrW-/AbfG
können ab Beginn einer Anzeige auch jederzeit während
des Betriebs erfolgen.

Um eine Überwachung ohne einen unverhältnismäßig
hohen Ermittlungsaufwand sicherzustellen, ist die Mit-
teilungspflicht über den Beginn der Rücknahme und die
Vorlage der Bescheinigung des Sachverständigen zwin-
gend vorgeschrieben. Damit erlangt die Behörde quali-
fizierte Kenntnis über den Betrieb und die Aufnahme der
Selbstentsorgung.

Die Festlegung einer Sicherheitsleistung steht im pflicht-
gemäßen Ermessen der zuständigen Behörde und kann
für den Fall auferlegt werden, dass die Voraussetzungen
der Ausnahmeregelung entfallen und die Pflicht nach § 6
Abs. 1 unmittelbar gilt.

Einer eigenständigen Bußgeldnorm bedarf es nicht. Da
die Beteiligungspflicht nach Absatz 1 unmittelbar gilt,
wenn die Voraussetzungen nach Absatz 2 nicht erfüllt
sind, verstößt der Hersteller und Vertreiber unmittelbar
gegen die Anforderungen in § 6 Abs. 1. Dieser Verstoß
ist bereits durch § 15 Nr. 6 bußgeldbewehrt.

Nach der Überleitungsregelung bedarf es für bestehende
Selbstentsorgungssysteme nur einer nachträglichen Zu-
leitung der Bescheinigung an die zuständige Behörde.
Die Bescheinigung muss innerhalb von 30 Tagen nach
Inkrafttreten der Regelung vorgelegt werden.

6. Zu Artikel 1 Nr. 3 (§ 6 Abs. 5 Satz 3)

In Artikel 1 Nr. 3 ist in § 6 Abs. 5 Satz 3 vor den Wör-
tern „Sicherheit für den Fall“ das Wort „insolvenz-
sichere“ einzufügen.2 Vergleiche Folgeänderung zu Nummer 2.
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B e g r ü n d u n g

Die zuständige Behörde soll auch künftig, wie schon
nach geltendem Recht, verlangen können, dass ein Sys-
tembetreiber eine angemessene Sicherheit für den Fall
leistet, dass er oder die von ihm Beauftragten die Pflich-
ten nach dieser Verordnung ganz oder teilweise nicht er-
füllen und die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger
oder die zuständigen Behörden Kostenerstattung wegen
Ersatzvornahme verlangen können. Es bedarf der Klar-
stellung, dass dieses Sicherungsmittel grundsätzlich der
Verfügungsbefugnis des Systembetreibers oder Dritter
entzogen und im Insolvenzverfahren als vorrangig zu
befriedigende Masseverbindlichkeit im Sinne von § 53
InsO zu behandeln sein muss.

7. Zu Artikel 1 Nr. 3 (§ 6 Abs. 10)

In Artikel 1 Nr. 3 ist § 6 Abs. 10 wie folgt zu fassen:

„(10) Diese Vorschrift gilt nicht für Mehrwegver-
packungen.“

B e g r ü n d u n g

Es ist nicht sachgerecht, die Regelung zur individuellen
Rücknahmepflicht und Verwertung auf Mehrwegver-
packungen auszudehnen. Eine entsprechende Anwen-
dung von § 6 Abs. 8 auf Mehrwegverpackungen könnte
außerdem dazu führen, dass auch für sie eine Vollstän-
digkeitserklärung abzugeben wäre. Eine derartige zu-
sätzliche bürokratische Hürde würde den Bemühungen
um Chancengleichheit für Mehrweggetränkeverpackun-
gen völlig zuwiderlaufen.

Auch fallen Mehrwegverpackungen bis zum Ende ihrer
Gebrauchstauglichkeit nicht als Abfall an. Sie werden
daher nicht stofflich verwertet, sondern weiter verwen-
det. Für eine entsprechende Anwendung der Verwer-
tungsvorgaben des Anhangs I Nr. 1 besteht somit keiner-
lei Bedarf.

8. Zu Artikel 1 Nr. 6 (§ 9 Abs. 1 Satz 11),
Nr. 12 (Anhang I Nr. 4 Satz 4)

Artikel 1 ist wie folgt zu ändern:

a) In Nummer 6 ist § 9 Abs. 1 Satz 11 zu streichen.

b) In Nummer 12 ist Anhang I Nr. 4 Satz 4 wie folgt zu
fassen:

„Mehrwegverpackungen und bepfandete Einweg-
getränkeverpackungen nach § 9 Abs. 1 Satz 1 dürfen
in die Dokumentation nicht aufgenommen werden.“

F o l g e ä n d e r u n g

In Artikel 1 Nr. 10 sind in § 15 die Nummern 29, 30
und 31 zu streichen.

B e g r ü n d u n g

Bepfandete Einweggetränkeverpackungen haben eine
gute Verwertungsquote. Ein Mengenstromnachweis ist
insoweit entbehrlich. Für den gewollten Ausschluss der
Einbeziehung dieser Einweggetränkeverpackungen aus
den Mengenstromnachweisen für Selbstentsorgersys-
teme nach § 6 Abs. 2 ist es ausreichend, wenn ein ent-
sprechendes Verbot in Anhang I Nr. 4 – der nach § 6
Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 für die Erstellung des Mengenstrom-

nachweises bei Selbstentsorgersystemen nach § 6
Abs. 2 anzuwenden ist – aufgenommen wird. Dies er-
spart sowohl der Wirtschaft als auch der Verwaltung
Kosten. Dass dieses Verbot schon jetzt für Mehrweg-
verpackungen gilt, wird zugleich klargestellt.

Bei Streichung des Mengenstromnachweises in § 9
Abs. 1 Satz 11 müssen folgerichtig die Ordnungswid-
rigkeitstatbestände, die auf diese Pflicht aufbauen,
gestrichen werden.

9. Zu Artikel 1 Nr. 7 (§ 10 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2a – neu –)

In Artikel 1 Nr. 7 ist in § 10 Abs. 2 Satz 1 nach Num-
mer 2 folgende Nummer 2a einzufügen:

„2a. zu Materialart und Masse der im vorangegange-
nen Kalenderjahr nach § 6 Abs. 2 in Verkehr
gebrachten Verkaufsverpackungen einschließ-
lich des Namens desjenigen, der den Nachweis
nach Anhang I Nr. 4 hinterlegt,“.

B e g r ü n d u n g

Um einen vollständigen Abgleich der von den Beteilig-
ten angegebenen Verpackungsmengen zu ermöglichen,
sind neben den Angaben zur Systembeteiligung auch
Angaben zu den nach § 6 Abs. 2 in Verkehr gebrachten
Verkaufsverpackungen erforderlich. Erst dadurch lässt
sich zweifelsfrei feststellen, ob ein Erstinverkehrbrin-
ger von Verkaufsverpackungen bzw. Hersteller von
Serviceverpackungen seine Pflichten für die Gesamt-
menge der von ihm in Verkehr gebrachten Verkaufs-
verpackungen ordnungsgemäß erfüllt hat. Durch die
zusätzlichen Angaben in Nummer 2a lässt sich künftig
auch wirksam überprüfen, ob und von wem die erfor-
derlichen Prüfbestätigungen zum Nachweis der Ver-
wertungsquoten vorgelegt wurden. Die nach § 10 ein-
gerichtete Datenbank schafft damit eine zentrale
Verknüpfung aller relevanten Informationen.

10. Zu Artikel 1 Nr. 7 (§ 10 Abs. 4 Satz 2 und 3)

In Artikel 1 Nr. 7 sind in § 10 Abs. 4 die Sätze 2 und 3
zu streichen.

F o l g e ä n d e r u n g e n

Artikel 1 ist wie folgt zu ändern:

a) Nummer 7 ist wie folgt zu ändern:

aa) § 10 Abs. 2 Satz 2 ist zu streichen.

bb) In § 10 Abs. 4 Satz 4 ist die Angabe „nach
Satz 2“ durch die Angabe „nach Satz 1“ zu er-
setzen.

b) In Nummer 15 ist Anhang VI Nr. 3 Satz 2 wie folgt
zu fassen:

„Das nach der Eingabe aus der Datenbank generierte
Dokument ist durch eine gemäß § 10 Abs. 1 berech-
tigte Person zu bestätigen.“

B e g r ü n d u n g

Die Verordnung sieht unter anderem die Einführung
einer „Vollständigkeitserklärung“ über die in Verkehr
gebrachten Verkaufsverpackungen vor. Betroffen sind
Unternehmen, die Verkaufsverpackungen befüllen und
auf den Markt bringen. Dabei bringt der Großteil der
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Unternehmen insgesamt jedoch nur einen Bruchteil der
gesamten Verkaufsverpackungsmenge in Verkehr. Ge-
genwärtig unterscheidet die Verordnung zwischen drei
Segmenten:

a) Im obersten Segment (d. h. je nach Verpackungs-
material ab 30 bzw. 50 bzw. 80 Tonnen an in Ver-
kehr gebrachten Verkaufsverpackungen pro Jahr)
sollen betroffene Unternehmen jährlich eine solche
Erklärung abgeben und diese auch durch externe
Sachverständige testieren lassen.

b) Im mittleren Segment (d. h. je nach Verpackungs-
material zwischen 1,5 bzw. 2,5 bzw. 3 Tonnen pro
Jahr und den oben genannten Jahresmengen) soll
die Erklärung jeweils alle drei Jahre abgegeben
werden, ohne Pflicht zur externen Prüfung und Tes-
tierung.

c) Im unteren Segment (d. h. unterhalb aller genann-
ten Mengenschwellen) ist eine Vollständigkeitser-
klärung nur auf behördliches Verlangen vorzulegen.

Nach einer Erhebung des Baden-Württembergischen
Industrie- und Handelskammertages werden bundes-
weit rund 30 000 Unternehmen von der Vollständig-
keitserklärung betroffen sein:

– Rund 4 500 Unternehmen bundesweit würden in
das oberste Segment fallen; sie bringen rund
97 Prozent der Gesamtmenge an Verkaufsver-
packungen für private Endverbraucher in Verkehr.

– Rund 13 500 Unternehmen bundesweit würden in
das mittlere Segment fallen; sie bringen jedoch nur
rund 3 Prozent der betrachteten Gesamtmenge in
Verkehr.

– Rund 12 000 Unternehmen bundesweit würden in
das unterste Segment fallen; sie bringen nur rund
0,2 Prozent der Gesamtmenge in Verkehr.

Angesichts der genannten Zahlen zielt die Änderung
darauf ab, das mittlere Segment zu streichen. Danach
sind auch die Unternehmen, die in das geplante mitt-
lere Segment fallen, nur auf behördliche Aufforderung
zur Abgabe einer Vollständigkeitserklärung verpflich-
tet. Dies bedeutet eine erhebliche Entlastung der Un-
ternehmen, ohne die Zielsetzung der Verordnung zu
gefährden.

11. Zu Artikel 1 Nr. 11 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb
(§ 16 Abs. 2 Satz 3 und 4 – neu –)

In Artikel 1 Nr. 11 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb ist
§ 16 Abs. 2 wie folgt zu ändern:

a) In Satz 3 sind die Wörter „aus biologisch abbau-
baren Werkstoffen“ durch die Wörter „die in Satz 1
genannten Voraussetzungen erfüllen“ zu ersetzen.

b) Nach Satz 3 ist folgender Satz einzufügen:

„Die Erfüllung der in Satz 3 genannten Bedingung,
wonach die Einweggetränkeverpackung zu mindes-
tens 75 Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen
hergestellt werden muss, ist durch einen unabhän-
gigen Sachverständigen im Sinne des Anhangs I
Nr. 2 Abs. 4 nachzuweisen.

B e g r ü n d u n g

Zu Buchstabe a

Es ist sicherzustellen, dass für diese Einweggetränke-
verpackungen dieselben Voraussetzungen gelten wie
für die Verpackungen nach § 16 Abs. 2 Satz 1. Nur
dann sind die für diese Verpackungen geltenden Er-
leichterungen berechtigt.

Zu Buchstabe b

Die Ergänzung soll sicherstellen, dass das 75-Prozent-
Kriterium eingehalten wird und im Vollzug leicht über-
prüft werden kann.

12. Zu Artikel 1 Nr. 11 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb
(§ 16 Abs. 2 Satz 3)

In Artikel 1 Nr. 11 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb ist
in § 16 Abs. 2 Satz 3 das Datum „1. Januar 2010“
durch das Datum „31. Dezember 2012“ zu ersetzen.

B e g r ü n d u n g

Die Änderung greift die Regelungsintention der Bun-
desregierung auf, die Kunststoffgetränkeverpackun-
gen aus biologisch abbaubaren Werkstoffen für einen
Übergangszeitraum von den Pfanderhebungs- und
Rücknahmepflichten der Verordnung freizustellen, um
deren Markteinführung zu fördern. Damit dieses Ziel
aber erreicht werden kann, ist es erforderlich, den
Übergangszeitraum bis zur vorgesehenen uneinge-
schränkten Geltung der Verordnung zu verlängern.

13. Zu Artikel 1 Nr. 11 Buchstabe b (§ 16 Abs. 3)

In Artikel 1 Nr. 11 Buchstabe b ist § 16 Abs. 3 wie
folgt zu fassen:

„(3) § 10 gilt mit der Maßgabe, dass die Erklärung
nach § 10 Abs. 1 erstmals zum 1. Mai 2009 für die im
Jahr 2008 ab dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttre-
tens des Artikels 1 Nr. 7] in Verkehr gebrachten Verpa-
ckungen zu hinterlegen ist.“

F o l g e ä n d e r u n g e n

Artikel 4 ist wie folgt zu ändern:

a) In Satz 1 ist nach den Wörtern „mit Ausnahme
von“ die Angabe „Artikel 1 Nr. 7, Artikel 1 Nr. 11
Buchstabe b und“ einzufügen.

b) Nach Satz 1 ist folgender Satz einzufügen:

„Artikel 1 Nr. 7 und Artikel 1 Nr. 11 Buchstabe b
treten am … [einsetzen: Datum des Tages nach der
Verkündung der Änderungsverordnung] in Kraft.“

B e g r ü n d u n g

Die Ergänzung der Übergangsvorschrift des § 16 ist
notwendig, um ohne Verstoß gegen das Rückwirkungs-
verbot den Zeitpunkt und Bezugsrahmen für die erst-
malige Hinterlegung der Vollständigkeitserklärung
festzulegen. Die Vollständigkeitserklärung kann nur
für einen Zeitraum verlangt werden, in dem die Ver-
pflichtung zu ihrer Abgabe rechtlich bereits besteht.
Als notwendige Folgeänderung ist in Artikel 4 der
Zeitpunkt für das Inkrafttreten von § 10 und § 16
Abs. 3 von der Übergangsfrist auszunehmen und auf
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den frühestmöglichen Zeitpunkt, d. h. den Tag nach
Verkündung der Änderungsverordnung, zu legen.

14. Zu Artikel 1 Nr. 12 (Anhang I Nr. 2 Abs. 2 Nr. 2 und 3)

In Artikel 1 Nr. 12 sind in Anhang I Nr. 2 Abs. 2 die
Nummern 2 und 3 zu streichen.

F o l g e ä n d e r u n g

In Artikel 1 Nr. 3 ist in § 6 Abs. 4 Satz 9 die Angabe
„(Anhang I Nr. 2 Abs. 2 Nr. 2)“ zu streichen.

B e g r ü n d u n g

Die genannten Normen verpflichten die Betreiber der
Systeme nach § 6 Abs. 3 (im Folgenden duale Systeme)
dazu, Entsorgungsleistungen in einem Verfahren auszu-
schreiben, das eine Vergabe im Wettbewerb sichert
(Nummer 2) und die zur Verwertung bestimmten Verpa-
ckungen unter Wettbewerbsbedingungen abzugeben
(Nummer 3). Damit soll missbräuchliches Nachfrage-
verhalten der dualen Systeme unterbunden werden.

Beide Regelungen mögen zwar wettbewerbspolitisch
wünschenswert sein. Sie sind jedoch mit höherrangi-
gem Recht nicht vereinbar, da sie Eingriffe in die durch
Artikel 12 Abs. 1 des Grundgesetzes geschützte Frei-
heit der Berufsausübung darstellen. Zwar ist die Be-
rufsausübung gemäß Artikel 12 Abs. 1 Satz 2 des
Grundgesetzes durch Gesetz oder auf Grund eines Ge-
setzes beschränkbar, wenn sie durch eine vernünftige
Erwägung des Gemeinwohls legitimiert und verhält-
nismäßig ist. Das Kreislaufwirtschafts- und Abfallge-
setz als Ermächtigungsgrundlage der Verordnung sieht
aber wettbewerbsrechtliche Beschränkungen nicht vor.

Eine kartellrechtliche Pflicht dualer Systeme, Entsor-
gungsleistungen diskriminierungsfrei zu vergeben,
kann – ungeachtet der Regelungen der Verpackungs-
verordnung – aus dem Verbot missbräuchlichen Ver-
haltens der §§ 19, 20 des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen (GWB) abgeleitet und durch die
Kartellbehörden durchgesetzt werden. Diese Pflicht
richtet sich jedoch nur gegen marktbeherrschende Un-
ternehmen. Die Verpackungsverordnung geht in den
hier genannten Regelungen über diese Pflichten hin-
aus, indem sie für alle Betreiber dualer Systeme – un-
abhängig von deren Marktstellung – besondere Anfor-
derungen an die Auftragsvergabe vorsieht. Diese
Anforderungen sind nach Mitteilung des Bundes-
kartellamtes kartellrechtlich nicht geboten und lassen
sich deshalb auch nicht mit den kartellbehördlichen
Eingriffsbefugnissen durchsetzen (vgl. Schreiben des
Bundeskartellamtes vom 7. März 2007, Anlage 3 zu
TOP 4.3 der 18. Sitzung des Ausschusses für Fragen
der Produktverantwortung und der Rücknahmepflicht
– APV – der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall
– LAGA – am 19./20. Juni 2007).

Aus den grundsätzlichen Bedenken gegen die Ver-
einbarkeit der Regelungen mit höherrangigem Recht
können sich im konkreten Einzelfall prekäre Aus-
wirkungen für das Vollzugshandeln der zuständigen
Abfallbehörden der Länder ergeben. Verstößt nämlich
ein duales System gegen die Regelungen, so ist nach
§ 6 Abs. 6 der Widerruf der Systemfeststellung zu prü-

fen, da die Pflicht zur diskriminierungsfreien Leis-
tungsvergabe als Anforderung nach Anhang I Nr. 3 zu
den unbedingten Voraussetzungen des § 6 Abs. 3 für
die Systemfeststellung und den Systembetrieb zählt.
Verstöße gegen die Regelungen erscheinen insbeson-
dere bei solchen dualen Systemen nicht unwahrschein-
lich, die sich im Besitz operativ tätiger Entsorgungsun-
ternehmen befinden, bzw. mit solchen wirtschaftlich
eng verbunden sind. Ein Verstoß gegen die Pflichten
der Nummer 2 Abs. 2 Nr. 2 und 3 des Anhangs I stellt
nach § 15 keine Ordnungswidrigkeit dar. Ein bekannt
gewordener Verstoß könnte durch die zuständige Be-
hörde also entweder geduldet oder durch Widerruf der
Systemfeststellung sanktioniert werden. Ersteres ist
unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten bedenklich,
insbesondere gegenüber den rechtstreu handelnden
Systembetreibern. Ein Widerruf hätte angesichts der
fehlenden Vereinbarkeit mit höherrangigem Recht
keine Aussicht, einer gerichtlichen Überprüfung stand-
zuhalten. Ein Tätigwerden der zuständigen Behörde
würde angesichts des anzunehmenden hohen Streit-
wertes voraussichtlich einen beträchtlichen finanziel-
len Schaden in Gestalt von Verfahrenskosten nach sich
ziehen. Auch aus diesem Grund sind die Regelungen
zu streichen.

15. Zu Artikel 1 Nr. 12 (Anhang I Nr. 3 Abs. 2 Satz 2)

In Artikel 1 Nr. 12 ist Anhang I Nr. 3 Abs. 2 Satz 2 zu
streichen.

B e g r ü n d u n g

Die Kennzeichnungspflicht ist mit der Pflicht zur Be-
teiligung an einem System nach § 6 Abs. 1 Satz 1 ent-
behrlich geworden, da alle Verkaufsverpackungen, die
typischerweise an den privaten Endverbraucher gelan-
gen, künftig bei einem dualen System lizenziert sein
müssen.

Die Kennzeichnungspflicht stellt darüber hinaus ein
Hindernis für die mit der Verordnung beabsichtigte
Förderung des Wettbewerbs zwischen den Systeman-
bietern dar. Auf Grund der bestehenden Zeichennut-
zungsrechte würde für die Hersteller und Vertreiber der
Wechsel zwischen den Systemanbietern erschwert.
Eine ansonsten erforderliche Differenzierung der Ver-
packungen, je nachdem, ob sie in Deutschland oder in
anderen Staaten in den Verkehr gebracht werden, ist in
der Praxis aus ökonomischen und logistischen Grün-
den unzumutbar. Hohe administrative und operative
Kosten bei der Änderung der Verpackungen könnten
die Hersteller dazu veranlassen, von einem Wechsel
des Anbieters abzusehen. Der Marktzugang von Wett-
bewerbern würde erschwert.

Die Kennzeichnung ist für den Verbraucher in der Pra-
xis zur Orientierung nicht mehr notwendig. Außerdem
ist die Möglichkeit der Erfassung stoffgleicher Nicht-
verpackungsabfälle in der Verordnung bereits vorge-
sehen (§ 6 Abs. 4 Satz 7).

16. Zu Artikel 4 Satz 1

In Artikel 4 Satz 1 ist im ersten Klammereinschub das
Wort „sechsten“ durch das Wort „neunten“ zu ersetzen.
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B e g r ü n d u n g

Vor allem für bestehende Selbstentsorgersysteme ist
eine ausreichend bemessene Übergangsfrist notwen-
dig, um sich auf die neuen Verpflichtungen einstellen
zu können. Mit Rücksicht auf die durch Artikel 12 GG
geschützten unternehmerischen Belange und die mög-
lichen Auswirkungen auf den innergemeinschaftlichen
Handel (Artikel 28 EGV) ist eine Übergangsfrist bis
zum neunten auf die Verkündung folgenden Monat
erforderlich und angemessen.

B

Entschließung

1. Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, nach
Abschluss des vorliegenden Rechtsetzungsverfahrens
sich kurzfristig auf europäischer Ebene für eine Heraus-
nahme von Serviceverpackungen aus dem Geltungsbe-
reich der Verpackungsrichtlinie 2004/12/EG vom 11. Fe-
bruar 2004 einzusetzen.

Nach Artikel 3 Nr. 1 der Richtlinie werden in Unterab-
sätzen Kriterien genannt, die die Begriffsbestimmung für
Verpackungen stützen.

Kriterium ii) lautet:

„Gegenstände, die dafür konzipiert und bestimmt sind,
in der Verkaufsstelle gefüllt zu werden, und Einwegar-
tikel, die in gefülltem Zustand verkauft oder dafür konzi-
piert und bestimmt sind, in der Verkaufsstelle gefüllt zu
werden, gelten als Verpackungen, sofern sie eine Ver-
packungsfunktion erfüllen.“

Dies ist die klassische Umschreibung von Servicever-
packungen.

Die Richtlinie regelt damit einen Markt, der in der Bun-
desrepublik Deutschland, wahrscheinlich auch in den
anderen EU-Mitgliedstaaten, durch die Kleinteiligkeit
der Verpackungen und eine Vielzahl von Herstellern be-
stimmt ist. Es wird auch von „atomisierten“ Vertriebs-
strukturen gesprochen. Eine Befreiung dieser Marktteil-
nehmer von der Produktverantwortung ist unter dem
Aspekt der Verhältnismäßigkeit gerechtfertigt, da hier-
durch kleine Verpackungen und Vertreiber, die nur ge-
ringe Verpackungsmengen in den Markt bringen, von
den Rücknahmepflichten befreit werden.

Der gesamte Markt an Serviceverpackungen hat in der
Bundesrepublik Deutschland nur einen Marktanteil von
wenigen Prozent, bezogen auf die gesamten Verkaufs-
verpackungen. Es verbleiben somit rund 95 Prozent der

Verpackungsabfälle, die zur Erfüllung der nationalen
und europäischen Verwertungsvorgaben zur Verfügung
stehen und unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit ge-
eigneter erscheinen.

Eine Herausnahme von Serviceverpackungen aus euro-
päischen und nationalen Regelungen trägt letztlich auch
dem Verbraucherverhalten Rechnung.

Serviceverpackungen sind in großem Maße durch das
Befüllen mit Ware in der Verkaufsstelle mit Speiseanhaf-
tungen versehen. Deshalb entsorgen Verbraucher diese
Verpackungen in beträchtlichem Umfang über die Rest-
mülltonne, für die sie entsprechende Gebühren bezahlen.
Ein Lizenzentgelt für diese Verpackungen belastet in
diesen Fällen die Verbraucher doppelt.

2. Die Bundesregierung wird gebeten, unmittelbar nach
Abschluss des vorliegenden Verordnungsverfahrens un-
verzüglich eine Folgenabschätzung und ein Planspiel
über die Möglichkeiten einer grundlegenden sechsten
Novellierung der Verpackungsverordnung vorzusehen.

B e g r ü n d u n g

Bei der Anhörung zu vorliegender Novelle wurde eine
Vielzahl gravierender ökonomischer, ökologischer und
rechtlicher Bedenken zur Effizienz, insbesondere zur
Kosteneffizienz sowie zur Zukunftsfähigkeit des beste-
henden Systems der Verpackungsverordnung aufgewor-
fen, die die Verordnung nicht hinreichend berücksichtigt.

Unmittelbar nach Abschluss der fünften Novelle soll da-
her ein Planspiel durchgeführt und mit der Erarbeitung
einer sechsten Novelle begonnen werden, in der die
während der öffentlichen Anhörung zur vorliegenden
Verordnung aufgeworfenen berechtigten Fragen beant-
wortet und berücksichtigt werden. Hierzu zählt ins-
besondere die Beantwortung der Frage, in welchem Ver-
fahren künftig Entsorgungsverträge zwischen den
Systembetreibern und der Entsorgungswirtschaft abge-
schlossen werden.

Diese umfassende Überprüfung der Verpackungsverord-
nung sollte im Rahmen eines zeitnah durchzuführenden
Planspiels und einer Gesetzesfolgenabschätzung zur
Vorbereitung der sechsten Novelle erfolgen und ist von
Seiten der beteiligten Kreise (Wirtschaft, Entsorgungs-
wirtschaft, Wissenschaft, Kommunen, Systembetreiber,
Selbstentsorger) zu begleiten. Den beteiligten Kreisen ist
baldmöglichst Gelegenheit zu geben, offene Fragen und
Lösungsmöglichkeiten vorzulegen, um so den Rahmen
für das Planspiel abzugrenzen. Das Planspiel ist in 2008
durchzuführen und abzuschließen.
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Anlage 3

Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates

Der Nationale Normenkontrollrat hatte bereits am 22. Au-
gust 2007 zum Entwurf der Fünften Änderungsverordnung
zur Verpackungsverordnung Stellung genommen.

Er hat nun den überarbeiteten Entwurf erneut auf Bürokra-
tiekosten, die durch Informationspflichten begründet wer-
den, geprüft.

Mit dem vorliegenden Entwurf werden keine Informations-
pflichten für Bürger und Verwaltung eingeführt, geändert
oder abgeschafft.

Durch das Regelungsvorhaben werden für Unternehmen
insgesamt vier Informationspflichten abgeschafft und sie-
ben Informationspflichten eingeführt. Von letzteren ersetzen
drei bereits bestehende Informationspflichten.

Das Regelungsvorhaben führt im Ergebnis, d. h. nach Sal-
dierung der Mehr- bzw. Minderbelastungen, zu einer Kos-
teneinsparung in Höhe von etwa 204,5 Mio. Euro.

Der Nationale Normenkontrollrat begrüßt, dass durch die
nochmalige Überarbeitung des ursprünglichen Regelungs-
entwurfs weitere Bürokratiekosten in Höhe von ca. 22 Mio.
Euro eingespart werden können und hat keine Bedenken ge-
gen das Regelungsvorhaben.
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